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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter
Kunde!
Die nachfolgenden Informationen erhalten
Sie auf Grund der Verordnung über Infor-
mationspflichten bei Versicherungsverträ-
gen. Neben den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, die Sie im Anschluss
vorfinden, handelt es sich um Informatio-
nen zum Versicherer, zur angebotenen 
Leistung, zum Vertrag und zum Rechtsweg.

Vertragspartner
Ihr Vertragspartner ist die LVM Rechts-
schutzversicherungs-AG, Kolde-Ring 21,
48126 Münster, mit Sitz in Münster. 
Registergericht: Amtsgericht Münster, 
HR B 471. Wir sind Erstversicherer im
Bereich der Rechtsschutzversicherung.

Die Regulierung Ihrer Rechtsschutzfälle
erfolgt durch die LVM Rechtsschutz-Ser -
vice GmbH, Kolde-Ring 21, 48126 Münster,
mit Sitz in Münster. Registergericht: Amts-
gericht Münster, HR B 6308. Ansprüche 
auf Versicherungsleistung können Sie nur
gegenüber dieser Gesellschaft geltend
machen.

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde
ist die Bundesanstalt für Finanzdienst -
leistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,
Telefon: 02 28/4108-0, 
Telefax: 02 28/4108-15 50.

Wesentliche Merkmale Ihrer Versiche-
rung, anwendbares Recht, Gesamtpreis
und Einzelheiten der Zahlung und Erfül-
lung sowie zusätzlich anfallende Kosten
Auf das Versicherungsverhältnis finden die
dem Vertrag zu Grunde liegenden Versi-
cherungsbedingungen ggf. einschließlich
der Tarifbestimmungen und das Recht der
Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
Daraus ergeben sich auch die Regelungen
über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung
unserer Leistung. Den zu entrichtenden
Gesamtbeitrag können Sie entsprechend
der gewünschten Zahlungsweise Ihrem
Vorschlag/Antrag entnehmen. Erfüllt haben
Sie Ihre Beitragsschuld, wenn wir den Bei-
trag erhalten haben. Beim Lastschriftein-
zugsverfahren tritt Erfüllung ein, wenn Ihr
Konto wirksam belastet ist.

Gültigkeitsdauer von Informationen
Wenn unser Vorschlag insbesondere im
Hinblick auf den Beitrag befristet ist, kön-
nen Sie dies ggf. dem Vorschlag entneh-
men.

Zustandekommen des Vertrages, Binde-
frist für Ihre Vertragserklärung
Der Versicherungsvertrag kommt zustande,
wenn wir Ihren Antrag annehmen. In der
Regel geschieht dies durch Zugang des
Versicherungsscheins bei Ihnen. Der Versi-
cherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den
in Ihrem Versicherungsschein genannten
fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch
nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt.
Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie

vorläufigen Versicherungsschutz nur, wenn
wir dies ausdrücklich zugesagt haben (vor-
läufige Deckung). Weitere Angaben zum
Beginn der Versicherung und des Versiche-
rungsschutzes können Sie den dem Vertrag
zu Grunde liegenden Bedingungen entneh-
men. Sie sind an Ihre Vertragserklärung
einen Monat gebunden. Die Bindefrist
beginnt mit dem Tag der Antragstellung.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung, das ist
Ihr Antrag auf Abschluss einer Versiche-
rung, ohne Angaben von Gründen in Text-
form (z.B. Brief, Fax, E-Mail) innerhalb von
zwei Wochen widerrufen. Die Frist beginnt,
wenn Ihnen der Versicherungsschein und
die Vertragsbestimmungen einschließlich
der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen sowie die für Versicherungsverträge
vorgeschriebenen Informationen und eine
deutlich gestaltete Belehrung über das
Widerrufsrecht und die Rechtsfolgen des
Widerrufs in Textform vollständig zuge-
gangen bzw. mitgeteilt worden sind. Zur
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs.

Den Widerruf richten Sie an Ihren Ver-
tragspartner: LVM Rechtsschutzversiche-
rungs-AG, Kolde-Ring 21, 48126 Münster, 
Telefax: 02 51/702 10 99, 
E-Mail: info@lvm.de.

Üben Sie Ihr Widerrufsrecht aus, haben 
wir nur den auf die Zeit nach Zugang des
Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags zu
erstatten, wenn Sie in der o.a. Belehrung
auf Ihr Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen
des Widerrufs und den zu zahlenden
Betrag hingewiesen worden sind und zu -
gestimmt haben, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist dieser Hinweis unterblieben, haben wir
zusätzlich den für das erste Jahr des Versi-
cherungsschutzes gezahlten Beitrag zu
erstatten. Die Erstattungspflicht ist unver-
züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang
des Widerrufs zu erfüllen. Dies gilt nicht,
wenn Sie Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen
haben.

Das Widerrufsrecht besteht nicht

1. bei Versicherungsverträgen mit einer
Laufzeit von weniger als einem Monat,

2. bei Versicherungsverträgen über vorläu-
fige Deckung, es sei denn, es handelt
sich um einen Fernabsatzvertrag im
Sinne des § 312b Abs. 1 u. 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs,

3. bei Versicherungsverträgen bei Pensions-
kassen, die auf arbeitsvertraglichen
Regelungen beruhen, es sei denn, es
handelt sich um einen Fernabsatzvertrag
im Sinne des § 312b Abs. 1 u. 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs,

4. bei Versicherungsverträgen beim Groß -
risiko im Sinne des Artikels 10 Abs. 1
Satz 2 des Einführungsgesetzes zum
Versicherungsvertragsgesetz.

Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei
Versicherungsverträgen, die von beiden
Vertragsparteien auf ausdrücklichen
Wunsch des Versicherungsnehmers voll-
ständig erfüllt sind, bevor der Versiche-
rungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt
hat.

Vertragsdauer und Kündigungsbedin-
gungen
Der Vertrag wird für die vereinbarte Dauer
geschlossen. Der Versicherungsbeginn und
der Versicherungsablauf sind in Ihrem Vor-
schlag/Antrag angegeben. Bei einer Ver-
tragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein
Jahr, wenn nicht einer der Vertragspartner
spätestens 3 Monate vor Ablauf des jewei-
ligen Versicherungsjahres gekündigt hat.
Besondere Kündigungsrechte können im
Einzelfall bestehen. Einzelheiten entneh-
men Sie den Ihrem Vertrag zu Grunde 
liegenden Versicherungsbedingungen.

Anwendbares Recht
Auf Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen
und uns, insbesondere auf einen Versiche-
rungsvertrag ist ausschließlich das Recht
der Bundesrepublik Deutschland anwend-
bar. Regelungen bezüglich des zuständigen
Gerichts können Sie Ihren Versicherungs-
bedingungen entnehmen.

Sprache
Die Vertragsbedingungen und die Vorab -
informationen werden Ihnen in deutscher
Sprache mitgeteilt. Wir werden die Kom-
munikation während der Laufzeit dieses
Vertrages ebenfalls in deutscher Sprache
mit Ihnen führen.

Außergerichtliche Beschwerdestelle/
Schlichtungsstelle
Die LVM Rechtsschutzversicherungs-AG ist
Mitglied im Verein Versicherungsombuds-
mann e.V. Sie können deshalb das kosten-
lose außergerichtliche Streitschlichtungs-
verfahren vor dem neutralen Ombudsmann
in Anspruch nehmen, wenn Sie mit einer
Entscheidung einmal nicht einverstanden
sein sollten.

Versicherungsombudsmann e.V., 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, 
Tel.: 018 04/22 44 24, Fax: 018 04/22 44 25, 
E-Mail: 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu be -
schreiten, bleibt hiervon unberührt.

Neben der Möglichkeit, die Hilfe des
Ombudsmanns in Anspruch zu nehmen,
haben Sie auch die Möglichkeit, sich mit
einer Beschwerde an die o.a. Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht zu wen-
den.

Ihre LVM Rechtsschutzversicherungs-AG
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§ 1 Aufgaben der Rechtsschutz-
versicherung
Der Versicherer erbringt die für die Wahr-
nehmung der rechtlichen Interessen des
Versicherungsnehmers oder des Versicher-
ten erforderlichen Leistungen im verein-
barten Umfang (Rechtsschutz).

§ 2 Leistungsarten
Der Umfang des Versicherungsschutzes
kann in den Formen der § 21 bis § 34 ver-
einbart werden. Je nach Vereinbarung
umfasst der Versicherungsschutz

a) Schadenersatz-Rechtsschutz
für die Geltendmachung von Schadener-
satzansprüchen, soweit diese nicht auch
auf einer Vertragsverletzung oder einer
Verletzung eines dinglichen Rechtes an
Grundstücken, Gebäuden oder Gebäude-
teilen beruhen;

b) Arbeits-Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen aus Arbeitsverhältnissen sowie aus
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis-
sen hinsichtlich dienst- und versor-
gungsrechtlicher Ansprüche;

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechts-
schutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen aus Miet- und Pachtverhältnissen,
sonstigen Nutzungsverhältnissen und
dinglichen Rechten, die Grundstücke,
Gebäude oder Gebäudeteile zum Gegen-
stand haben; 

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachen-
recht
für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen aus privatrechtlichen Schuld-
verhältnissen und dinglichen Rechten,
soweit der Versicherungsschutz nicht in
den Leistungsarten a), b) oder c) enthal-
ten ist; 

e) Steuer-Rechtsschutz

aa) für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen in steuer- und abgabe-
rechtlichen Angelegenheiten vor
deutschen Finanz- und Verwaltungs-
gerichten;

bb) für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen in steuer- und abgabe-
rechtlichen Angelegenheiten in dem
der Klage vorgeschalteten Ein-
spruchsverfahren vor deutschen
Finanz- und Verwaltungsbehörden
im ausschließlich privaten Bereich;

f) Sozial-Rechtsschutz 

aa) für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen in sozialrechtlichen Ange-
legenheiten vor deutschen Sozialge-
richten; 

bb) für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen in dem der Klage vorge-
schalteten Widerspruchsverfahren
vor deutschen Sozial- und Verwal-
tungsbehörden im ausschließlich 
privaten Bereich;

g) Verwaltungs-Rechtsschutz

aa) für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen in verkehrsrechtlichen
Angelegenheiten vor Verwaltungsbe-
hörden und vor Verwaltungsgerich-
ten;

bb) für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen in nichtverkehrsrecht-
lichen Angelegenheiten im aus-
schließlich privaten Bereich vor
deutschen Verwaltungsgerichten;

cc) für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen in sonstigen verwaltungs-
rechtlichen Angelegenheiten im
selbstständigen beruflichen Bereich
vor deutschen Verwaltungsgerichten
in ursächlichem Zusammenhang mit
der Erteilung oder dem Entzug der
Gewerbeerlaubnis;

dd) für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen vor deutschen Verwal-
tungsgerichten in Angelegenheiten
wegen der Kürzung von Betriebsprä-
mien (cross-compliance-Sanktionen);

ee) für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen in dem der Klage vorge-
schalteten Widerspruchsverfahren
vor deutschen Verwaltungsbehörden
im ausschließlich privaten Bereich;

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
für die Verteidigung in Disziplinar- und
Standesrechtsverfahren;

i) Straf-Rechtsschutz 
für die Verteidigung wegen des Vorwurfs

aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens.
Wird rechtskräftig festgestellt, dass
der Versicherungsnehmer das Verge-
hen vorsätzlich begangen hat, ist er
verpflichtet, dem Versicherer die
Kosten zu erstatten, die dieser für
die Verteidigung wegen des Vorwurfs
eines vorsätzlichen Verhaltens getra-
gen hat;

bb) eines sonstigen Vergehens, dessen
vorsätzliche wie auch fahrlässige
Begehung strafbar ist, solange dem
Versicherungsnehmer ein fahrlässi-
ges Verhalten vorgeworfen wird.
Wird dem Versicherungsnehmer
dagegen vorgeworfen, ein solches
Vergehen vorsätzlich begangen zu
haben, besteht rückwirkend Versi-
cherungsschutz, wenn nicht rechts-
kräftig festgestellt wird, dass er 
vorsätzlich gehandelt hat. Es besteht
also bei dem Vorwurf eines Verbre-
chens kein Versicherungsschutz;
ebenso wenig bei dem Vorwurf eines
Vergehens, das nur vorsätzlich
begangen werden kann (z.B. Beleidi-
gung, Diebstahl, Betrug). Dabei
kommt es weder auf die Berechti-
gung des Vorwurfs noch auf den
Ausgang des Strafverfahrens an;

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
für die Verteidigung wegen des Vorwurfs
einer Ordnungswidrigkeit;

k) Beratungs-Rechtsschutz
im Familien-, Lebenspartnerschafts- und

Erbrecht für Rat oder Auskunft eines in
Deutschland zu gelassenen Rechtsanwal-
tes in familien-, lebenspartnerschafts-
und erbrechtlichen Angelegenheiten,
wenn diese nicht mit einer anderen ge -
bührenpflichtigen Tätigkeit des Rechts-
anwaltes zusammenhängen.

l) Opfer-RS
für die Tätigkeit eines Rechtsanwalts für
die versicherte Person als Nebenkläger
einer vor einem deutschen Strafgericht
erhobenen öffentlichen Klage, als Verletz-
tenbeistand, im Rahmen des Täter-Opfer-
Ausgleichs und bei der außer gerichtlichen
Geltendmachung von Ansprüchen nach
dem Sozialgesetzbuch (SGB) und dem
Opferentschädigungsgesetz (OEG), voraus-
gesetzt, die versicherte Person ist Opfer
einer rechtswidrigen Tat nach den

aa) §§ 174–180, 180 b), 181, 182 Straf-
gesetzbuch (StGB) – Straftaten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung –

bb) §§ 224, 225, 226, 340 Abs. 3 i.V.m.
§§ 224, 225, 226 StGB – Straftaten
gegen die körperliche Unversehrt-
heit –

cc) §§ 234, 234 a), 235, 239 Abs. 3 und
4, 239 a) und b) StGB, – Straftaten
gegen die persönliche Freiheit –

dd) §§ 211, 212, 221, 222 StGB, – Straf-
taten gegen das Leben –.

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsange-
legenheiten
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen

(1) in ursächlichem Zusammenhang mit

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Streik, Aussperrung
oder Erdbeben;

b) Nuklear- und genetischen Schäden,
soweit diese nicht auf eine medizinische
Behandlung zurückzuführen sind;

c) Bergbauschäden an Grundstücken und
Gebäuden;

d)

aa) dem Erwerb oder der Veräußerung
eines zu Bauzwecken bestimmten
Grundstücks oder vom Versiche-
rungsnehmer oder mitversicherten
Personen nicht selbst zu Wohnzwe -
cken zu nutzenden bzw. genutzten
Gebäudes oder Gebäudeteiles; 

bb) der Planung oder Errichtung eines
Gebäudes oder Gebäudeteiles,
das sich im Eigentum oder Besitz des
Versicherungsnehmers befindet oder
das dieser zu erwerben oder in Besitz
zu nehmen beabsichtigt;

cc) der genehmigungspflichtigen bau-
lichen Veränderung eines Grund -
stückes, Gebäudes oder Gebäudetei-
les, das sich im Eigentum oder Besitz
des Versicherungsnehmers befindet
oder das dieser zu erwerben oder in
Besitz zu nehmen beabsichtigt;

1. Inhalt der  Versicherung
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dd) der Finanzierung eines der unter aa)
bis cc) genannten Vorhaben. 

(2)
a) zur Abwehr von Schadenersatzansprü-

chen, es sei denn, dass diese auf einer
Vertragsverletzung beruhen; 

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienst-
recht;

c) aus dem Recht der Handelsgesellschaf-
ten oder aus Anstellungsverhältnissen
gesetzlicher Vertreter juristischer Perso-
nen; 

d) in ursächlichem Zusammenhang mit
Patent-, Urheber-, Marken-, Geschmacks -
muster-, Gebrauchsmusterrechten 
oder sonstigen Rechten aus geistigem
Eigentum;

e) aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbe-
werbsrecht;

f) in ursächlichem Zusammenhang mit

aa) Spiel- oder Wettverträgen, Gewinn-
zusagen, Termin- oder vergleichba-
ren Spekulationsgeschäften;

bb) dem Erwerb, der Veräußerung, der
Verwaltung oder Finanzierung von
Wertpapieren (z.B. Aktien, Renten-
werte, Fondsanteile), Wertrechten,
die Wertpapieren gleichstehen,
Beteiligungen (z.B. an Kapitalanlage-
modellen, stille Gesellschaften,
Genossenschaften), wenn der
Gesamtanlage betrag 25.000 € über-
steigt. Dann besteht auch kein
anteiliger Versicherungsschutz; 

g) aus dem Bereich des Familien-, Lebens-
partnerschafts- und Erbrechts, soweit
nicht Beratungs-Rechtsschutz nach § 2 k)
besteht;

h) aus dem Rechtsschutzversicherungsver-
trag gegen den Versicherer oder das für
diesen tätige Schadenabwicklungsunter-
nehmen; 

i) wegen der steuerlichen Bewertung von
Grundstücken, Gebäuden oder Gebäude-
teilen sowie wegen Erschließungs- und
sonstiger Anliegerabgaben, es sei denn,
dass es sich um laufend erhobene Ge -
bühren für die Grundstücksversorgung
handelt; 

j) in ursächlichem Zusammenhang mit
Streitigkeiten über die Vergabe von Stu-
dienplätzen; 

k) in ursächlichem Zusammenhang mit
Angelegenheiten aus dem Asyl-, Auslän-
der- und Staatsangehörigkeitsrecht
sowie dem Sozialhilferecht; 

(3)
a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten; 

b) in Verfahren vor internationalen oder
supra nationalen Gerichtshöfen, soweit
es sich nicht um die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen von Bediensteten
internationaler oder supra nationaler
Organisationen aus Arbeitsverhältnissen
oder öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnissen handelt; 

c) in ursächlichem Zusammenhang mit
einem Insolvenzverfahren, das über das
Vermögen des Versicherungsnehmers
eröffnet wurde oder eröffnet werden
soll; 

d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-,
Flurbereinigungs- sowie im Baugesetz-
buch geregelten Angelegenheiten; 

e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwal-
tungsverfahren wegen eines Halt- oder
Parkverstoßes;  

(4)
a) mehrerer Versicherungsnehmer dessel-

ben Rechtsschutzversicherungsvertrags
untereinander, mitversicherter Personen
untereinander und mitversicherter Per-
sonen gegen den Versicherungsnehmer;

b) sonstiger Lebenspartner (nichteheliche
und nicht eingetragene Lebenspartner
gleich welchen Geschlechts) untereinan-
der in ursächlichem Zusammenhang mit
der Partnerschaft, auch nach deren
Beendigung;

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten,
die nach Eintritt des Rechtsschutzfalles
auf den Versicherungsnehmer übertra-
gen worden oder übergegangen sind;

d) aus vom Versicherungsnehmer in eige-
nem Namen geltend gemachten Ansprü-
chen anderer Personen oder aus einer
Haftung für Verbindlichkeiten anderer
Personen;

(5) soweit in den Fällen des §2 a) bis h)
und § 2 l) der Versicherungsnehmer den
Tatbestand, der gemäß §4 ARB den Rechts-
schutzfall darstellt, vorsätzlich und rechts-
widrig verwirklicht hat oder der Rechts-
schutzfall in ursächlichem Zusammenhang
mit einem vorsätzlichen und rechtswidri-
gen Tun oder Unterlassen des Versiche-
rungsnehmers steht. Stellt sich ein solcher
Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist
der Versicherungsnehmer zur Rückzahlung
der Leistung verpflichtet, die der Versiche-
rer für ihn erbracht hat.

§ 3a Ablehnung des Rechts-
schutzes wegen mangelnder
Erfolgsaussichten oder wegen
Mutwilligkeit – Stichentscheid.

(1) Der Versicherer kann den Rechtsschutz
ablehnen, wenn seiner Auffassung nach

a) in einem der Fälle des § 2 a) -g) die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg
hat

oder

b) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
mutwillig ist. Mutwilligkeit liegt dann
vor, wenn der durch die Wahrnehmung
der rechtlichen Interessen voraussicht-
lich entstehende Kostenaufwand unter
Berücksichtigung der berechtigten Be -
lange der Versichertengemeinschaft in
einem groben Missverhältnis zum ange-
strebten Erfolg steht.

Die Ablehnung ist dem Versicherungs -
nehmer in diesen Fällen unter Angabe der
Gründe unverzüglich schriftlich mitzu -
teilen. 

(2) Hat der Versicherer seine Leistungs-
pflicht gemäß Abs. 1 verneint und stimmt
der Versicherungsnehmer der Auffassung
des Versicherers nicht zu, kann er den für
ihn tätigen oder noch zu beauftragenden

Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers
veranlassen, diesem gegenüber eine be -
gründete Stellungnahme abzugeben, ob
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in
einem angemessenen Verhältnis zum ange-
strebten Erfolg steht und hinreichende
Aussicht auf Erfolg verspricht. Die Ent-
scheidung ist für beide Teile bindend, es sei
denn, dass sie offenbar von der wirklichen
Sach- und Rechtslage erheblich abweicht.

(3) Der Versicherer kann dem Versiche-
rungsnehmer eine Frist von mindestens
einem Monat setzen, binnen der der Versi-
cherungsnehmer den Rechtsanwalt
 vollständig und wahrheitsgemäß über die
Sachlage zu unterrichten und die Beweis-
mittel anzugeben hat, damit dieser die
Stellungnahme gemäß Abs. 2 abgeben
kann. Kommt der Versicherungsnehmer
 dieser Verpflichtung nicht innerhalb der
vom Versicherer gesetzten Frist nach, ent-
fällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer 
ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer
 ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf
 verbundenen Rechtsfolgen hinzuweisen. 

§ 4 Voraussetzungen für den
Anspruch auf Rechtsschutz
(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht
nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 

a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß 
§ 2 a) von dem Schadenereignis an, das
dem Anspruch zu Grunde liegt;

b) im Beratungs-Rechtsschutz für Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erb recht
gemäß § 2 k) von dem Ereignis an, das
die Änderung der Rechtslage des Versi-
cherungsnehmers oder einer mitversi-
cherten Person zur Folge gehabt hat;

c) in allen anderen Fällen von dem Zeit-
punkt an, in dem der Versicherungsneh-
mer oder ein anderer einen Verstoß
gegen Rechtspflichten oder Rechtsvor-
schriften begangen hat oder begangen
haben soll. Die Voraussetzungen nach a)
bis c) müssen nach Beginn des Versiche-
rungsschutzes gemäß § 7 und vor dessen
Beendigung eingetreten sein.

Wartezeit: 

Für die Leistungsarten nach § 2 b) bis g)
besteht Versicherungsschutz jedoch erst
nach Ablauf von drei Monaten nach Versi-
cherungsbeginn, soweit es sich nicht um
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
auf Grund eines Kauf- oder Leasingver-
trags über ein Kraftfahrzeug handelt.

(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über
einen Zeitraum, ist dessen Beginn maß -
geblich. Sind für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen mehrere Rechtsschutzfälle
ursächlich, ist der erste entscheidend,
wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall außer
Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor
Beginn des Versicherungsschutzes für den
betroffenen Gegenstand der Versicherung
eingetreten oder, soweit sich der Rechts-
schutzfall über einen Zeitraum erstreckt,
beendet ist.

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn 

a) eine Willenserklärung oder Rechtshand-
lung, die vor Beginn des Versicherungs-
schutzes vorgenommen wurde, den Ver-
stoß nach Abs. 1 c) ausgelöst hat; 
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b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals
später als drei Jahre nach Beendigung
des Versicherungsschutzes für den
betroffenen Gegenstand der Versiche-
rung geltend gemacht wird.

(4) Im Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) besteht
kein Rechtsschutz, wenn die tatsächlichen
oder behaupteten Voraussetzungen für die
der Angelegenheit zu Grunde liegende
Steuer- oder Abgabefestsetzung vor dem
im Versicherungsschein bezeichneten Versi-
cherungsbeginn eingetreten sind oder ein-
getreten sein sollen.

§ 4a Versichererwechsel
(1) Sofern im Versicherungsschein nichts
anderes vereinbart ist, besteht in Abwei-
chung von § 4 Abs. 3 und Abs. 4 Anspruch
auf Rechtsschutz, wenn

a) eine Willenserklärung oder Rechtshand-
lung, die vor Beginn des Versicherungs-
schutzes vorgenommen wurde, in die
Vertragslaufzeit eines Vorversicherers
fällt und der Verstoß gemäß § 4 Abs. 1 c)
erst während der Vertragslaufzeit des
Versicherungsvertrages eintritt; aller-
dings nur dann, wenn bezüglich des
betroffenen Risikos lückenloser Versiche-
rungsschutz besteht; 

b) der Versicherungsfall in die Vertrags-
laufzeit eines Vorversicherers fällt und
der Anspruch auf Rechtsschutz später
als drei Jahre nach Ende der Vertrags-
laufzeit eines Vorversicherers gegenüber
dem Versicherer geltend gemacht wird;
allerdings nur dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Meldung beim Vorver-
sicherer nicht vorsätzlich oder grob
fahrlässig versäumt hat und bezüglich
des betroffenen Risikos lückenloser Ver-
sicherungsschutz besteht; 

c) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
(§ 2 e) die tatsächlichen oder behaupte-
ten Voraussetzungen für die der Angele-
genheit zu Grunde liegende Steuer-
oder Abgabenfestsetzung während der
Vertragslaufzeit eines Vorversicherers
eingetreten sind oder eingetreten sein
sollen und der Verstoß gemäß § 4 Abs. 1
c) erst während der Vertragslaufzeit des
Versicherungsvertrages eintritt; aller-
dings nur dann, wenn bezüglich des
betroffenen Risikos lückenloser Versiche-
rungsschutz besteht.

(2) Rechtsschutz wird in dem Umfang
gewährt, der zum Zeitpunkt des Eintritts
des Rechtsschutzfalls bestanden hat,
höchs tens jedoch im Umfang des Vertrages
des Versicherers.

§ 5 Leistungsumfang
(1) Der Versicherer erbringt und vermittelt
Dienstleistungen zur rechtlichen Interes-
senwahrnehmung und trägt 

a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im
Inland die Vergütung eines für den 
Versicherungsnehmer tätigen Rechtsan-
waltes bis zur Höhe der gesetzlichen
Vergütung eines am Ort des zuständigen
Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes.
Der Versicherer trägt in den Fällen, in
denen das Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz für die Erteilung eines mündlichen

oder schriftlichen Rates oder einer Aus-
kunft (Beratung), die nicht mit einer
anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit
zusammenhängt und für die Ausarbei-
tung eines Gutachtens keine der Höhe
nach bestimmte Gebühr festsetzt, je
Rechtsschutzfall eine Vergütung bis zur
Höhe von 250 €. Die Kosten für die
Beratung werden auf die Kosten für eine
sonstige Tätigkeit, die mit der Beratung
zusammenhängt, angerechnet. 

Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als
100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht
entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahr-
nehmung seiner Interessen, trägt der Versi-
cherer bei den Leistungsarten gemäß § 2 a)
bis g) zusätzlich die Kosten in der ersten
Instanz für einen im Landgerichtsbezirk des
Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsan-
walt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergü-
tung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den
Verkehr mit dem Prozessbevollmächtigten
führt;

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im
Ausland die Vergütung eines für den
Versicherungsnehmer tätigen, am Ort
des zuständigen Gerichtes ansässigen
ausländischen oder eines im Inland
zugelassenen Rechtsanwaltes. Im letzte-
ren Fall trägt der Versicherer die Vergü-
tung bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung, die entstanden wäre, wenn
das Gericht, an dessen Ort der Rechtsan-
walt ansässig ist, zuständig wäre. § 5
Abs. 1 a) Satz 2 gilt entsprechend.

Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 
100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht
entfernt und ist ein ausländischer Rechtsan-
walt für den Versicherungsnehmer tätig,
trägt der Versicherer zusätzlich die Kosten in
der ersten Instanz für einen im Landgerichts-
bezirk des Versicherungsnehmers ansässigen
Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen
Vergütung eines Rechtsanwaltes, der ledig-
lich den Verkehr mit dem ausländischen
Rechtsanwalt führt. Ist der Rechtsschutzfall
durch einen Kraftfahrtunfall im europäischen
Ausland  eingetreten und eine zunächst
betriebene Regulierung mit dem Schaden -
regulierungs beauftragten bzw. der Entschä-
digungsstelle im Inland erfolglos geblieben,
so dass eine Rechts verfolgung im Ausland
notwendig wird, trägt der Versicherer:

– die Kosten eines ausländischen Rechtsan-
waltes und

– daneben die Kosten eines inländischen
Rechtsanwaltes für die Regulierung mit
dem Schadenregulierungsbeauftragten
bzw. der Entschädigungsstelle bis zur
Höhe der gesetzlichen Vergütung eines
Rechtsanwaltes, der lediglich den Ver-
kehr mit einem Verfahrensbevollmäch-
tigten führt. Diese Vergütung wird zu 
50 % auf evtl. entstehende Kosten
gemäß § 5 I b) S. 4 ARB angerechnet;

c) die Gerichtskosten einschließlich der
Entschädigung für Zeugen und Sachver-
ständige, die vom Gericht herangezogen
werden, sowie die Kosten des Gerichts-
vollziehers;

d) die Gebühren eines Schieds- oder
Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe der
Gebühren, die im Falle der Anrufung
eines zuständigen staatlichen Gerichtes
erster Instanz entstehen; die Kosten für 

Mediationsverfahren richten sich hinge-
gen ausschließlich nach § 5 a ARB;

e) die Kosten in Verfahren vor Verwal-
tungsbehörden einschließlich der 
Entschädigung für Zeugen und Sach -
verständige, die von der Verwaltungs -
behörde herangezogen werden, sowie
die Kosten der Vollstreckung im Verwal-
tungswege;

f) die übliche Vergütung 

aa) eines öffentlich bestellten techni-
schen Sachverständigen oder einer
rechtsfähigen technischen Sachver-
ständigenorganisation in Fällen der 

– Verteidigung in verkehrsrechtlichen
Straf- und Ordnungswidrigkeitenver-
fahren;

– Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen aus Kauf- und Reparaturverträgen
von Motorfahrzeugen zu Lande sowie
Anhängern;

bb) eines im Ausland ansässigen Sach-
verständigen in Fällen der Geltend-
machung von Ersatzansprüchen
wegen der im Ausland eingetretenen
Beschädigung eines Motorfahrzeugs
zu Lande sowie Anhängers;

g) die Kosten der Reisen des Versicherungs-
nehmers zu einem ausländischen Ge -
richt, wenn sein Erscheinen als Beschul-
digter oder Partei vorgeschrieben und
zur Vermeidung von Rechtsnachteilen
erforderlich ist. Die Kosten werden bis
zur Höhe der für Geschäftsreisen von
deutschen Rechtsanwälten geltenden
Sätze übernommen;

h) die dem Gegner durch die Wahrneh-
mung seiner rechtlichen Interessen ent-
standenen prozessualen Kosten, soweit
der Versicherungsnehmer zu deren
Erstattung verpflichtet ist.

(2)

a) Der Versicherungsnehmer kann die Über -
nahme der vom Versicherer zu tragenden
Kosten verlangen, sobald er nachweist,
dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist
oder diese Verpflichtung bereits erfüllt
hat.

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder
Währung aufgewandte Kosten werden
diesem in Euro zum Wechselkurs des
Tages erstattet, an dem diese Kosten
vom Versicherungsnehmer gezahlt wur-
den. 

(3) Der Versicherer trägt nicht 

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer
ohne Rechtspflicht übernommen hat;

b) Kosten, die bei einer einverständlichen
Erledigung entstanden sind, soweit sie
nicht dem Verhältnis des vom Versiche-
rungsnehmer angestrebten Ergebnisses
zum erzielten Ergebnis entsprechen, es
sei denn, dass eine hiervon abweichende
Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrie-
ben ist;

c) die im Versicherungsschein vereinbarte
Selbstbeteiligung, es sei denn, der
Rechtsschutzfall wird mit einer telefoni-
schen oder internetbasierten Erstbera-
tung durch einen Rechtsanwalt abschlie-
ßend erledigt;



d) Kosten,

aa) die auf Grund der vierten oder jeder
weiteren Zwangsvollstreckungsmaß-
nahme je Vollstreckungstitel entste-
hen;

bb) die im Zusammenhang mit Zwangs-
vollstreckungsmaßnahmen in Grund-
stücke, Gebäude oder Gebäudeteile
für die Beseitigung und/oder Entsor-
gung von Schadstoffen und Abfällen
entstehen.

e) Kosten auf Grund von Zwangsvoll -
streckungsmaßnahmen, die später als
fünf Jahre nach Rechtskraft des 
Vollstreckungstitels eingeleitet werden;

f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren
jeder Art nach Rechtskraft einer Geld-
strafe oder -buße unter 250 €;

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer
verpflichtet wäre, wenn der Rechts -
schutz versicherungsvertrag nicht be -
stünde;

h) Kosten im Rahmen einer einverständ-
lichen Regelung für Forderungen, die
selbst nicht streitig waren oder Kosten,
die auf den nicht versicherten Teil von
Schadensfällen entfallen.

(4) Der Versicherer zahlt in jedem Rechts-
schutzfall höchstens die vereinbarte 
Versicherungssumme. Zahlungen für den
Versicherungsnehmer und mitversicherte
Personen auf Grund desselben Rechts-
schutzfalles werden hierbei zusammenge-
rechnet. Dies gilt auch für Zahlungen auf
Grund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeit-
lich und ursächlich zusammenhängen. 

(5) Der Versicherer sorgt für

a) die Übersetzung der für die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen des
Versicherungsnehmers im Ausland not-
wendigen schriftlichen Unterlagen und
trägt die dabei anfallenden Kosten;

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens
bis zu der vereinbarten Höhe für eine
Kaution, die gestellt werden muss, um
den Versicherungsnehmer einstweilen
von Strafverfolgungsmaßnahmen zu
verschonen.

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsan-
walt betreffen, gelten entsprechend 

a) in Angelegenheiten der freiwilligen Ge -
richts barkeit und im Beratungs-Rechts-
schutz im Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrecht (§ 2 k) für No tare;

b) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
(§ 2 e) für Angehörige der steuerbera-
tenden Berufe;

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen
im Ausland für dort ansässige rechts-
und sachkundige Bevollmächtigte.

§ 5a ARB Einbeziehung des
außergerichtlichen Mediations-
verfahrens.
(1) Mediation ist ein Verfahren zur freiwil-
ligen, außergerichtlichen Streitbeilegung,
bei dem die Parteien mit Hilfe der Modera-
tion eines neutralen Dritten, des Mediators,
eine eigenverantwortliche Problemlösung
erarbeiten. Der Versicherer vermittelt dem
Versicherungsnehmer einen Mediator zur
Durchführung des Mediationsverfahrens in
Deutschland und trägt dessen Kosten im
Rahmen von Abs. 3. 

(2) Der Rechtsschutz für Mediation
erstreckt sich auf die im Rechtsschutzver-
trag vereinbarten Leistungsarten, sofern
sich der vereinbarte Versicherungsschutz
nicht auf die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen vor Gericht beschränkt. In der
Leistungsart nach § 2 k) besteht Versiche-
rungsschutz nur für eine vom Versicherer
vermittelte telefonische Konfliktlösungs-
unterstützung. 

(3) Der Versicherer trägt in den Fällen der
Leistungsarten nach §§ 2 a) – 2 j) und 2 l)
den auf den Versicherungsnehmer entfal-
lenden Anteil an den Kosten des vom 
Versicherer vermittelten Mediators bis zu
1500 € je Mediationsverfahren, höchstens
jedoch 3.000 € für alle in einem Versiche-
rungsjahr eingeleiteten Mediationen. Im
Fall der Leistungsart nach § 2 k) trägt der
Versicherer den auf den Versicherungsneh-
mer entfallenden Anteil an den Kosten des
vom Versicherer vermittelten Mediators bis
zu 250 €. Sind am Mediationsverfahren
auch nicht versicherte Personen beteiligt,
übernimmt der Versicherer die Kosten
anteilig im Verhältnis versicherter zu nicht
versicherten Personen.

(4) Für die Tätigkeit des Mediators ist der
Versicherer nicht verantwortlich. Soweit
vorstehend nicht ausdrücklich etwas ande-
res vereinbart ist, gelten die Bestimmungen
der §§ 1, 3, 3 a), 4, 7- 20 entsprechend.

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich
(1) Europa 

Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen in Europa, den
Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den
Kanarischen Inseln oder auf Madeira er -
folgt und ein Gericht oder eine Behörde in
diesem Bereich gesetzlich zuständig ist
oder zu ständig wäre, wenn ein gerichtli-
ches oder behördliches Verfahren eingelei-
tet werden würde.

(2) Weltweit

Für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen außerhalb des Geltungsbereiches nach
Abs. 1 trägt der Versicherer bei Rechts-
schutzfällen, die dort während eines läng-
stens sechs Wochen dauernden Aufenthal-
tes eintreten, die Kosten nach § 5 Abs.1 
bis zu einem Höchstbetrag von 25.000 €.
Insoweit besteht kein Rechtsschutz für die
Interessenwahrnehmung im Zusammen-
hang mit dem Erwerb oder der Veräuße-
rung von dinglichen Rechten oder Teilnut-
zungsrechten (Time-Sharing) an Grund-
stücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen.

(3) Internet-Vertrags-Rechtsschutz

Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
außerhalb des Geltungsbereichs nach Abs. 1
und im Zusammenhang mit einem über das
Internet abgeschlossenen Vertrag (Internet-
Vertrag) trägt der Versicherer in der Leis-
tungsart Rechtsschutz im Vertrags- und
Sachenrecht (§ 2 d) die Kosten nach § 5 Abs.
1 bis zu einem Höchstbetrag von 100.000 €,
soweit kein Zusammenhang besteht mit 

- dem Erwerb oder der Veräußerung von
dinglichen Rechten oder Teilnutzungs-
rechten an Grundstücken, Gebäuden oder
Gebäudeteilen;

– rassistischen, extremistischen, pornogra-
fischen oder sonst sittenwidrigen Ange-
boten, Äußerungen oder Darstellungen

– einer gewerblichen, freiberuflichen oder
sonstigen selbstständigen Tätigkeit.
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§ 7 Beginn des Versicherungs-
schutzes und vorläufige Deckung

A. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem
im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt, wenn der Versicherungsnehmer den
ersten oder einmaligen Beitrag unverzüg-
lich nach Fälligkeit im Sinne von § 9 B)
Abs. 1 Satz 1 zahlt.

B. Vorläufige Deckung
(1) Beginn

Die vorläufige Deckung wird mit entspre-
chender Erklärung des Versicherers oder
einer hierzu bevollmächtigten Person ab
dem vereinbarten Zeitpunkt wirksam.

(2) Inhalt

Die vorläufige Deckung richtet sich nach
den Vertragsgrundlagen, die dem endgülti-
gen Versicherungsvertrag zu Grunde liegen
sollen. Der Versicherungsnehmer erhält die
für die vorläufige Deckung und den end-

gültigen Versicherungsvertrag geltenden
Versicherungsbedingungen und die Infor-
mation für Versicherungsnehmer zusam-
men mit dem Versicherungsschein, auf
Wunsch auch zu einem früheren Zeitpunkt. 

(3) Ende

Die vorläufige Deckung endet mit dem
Beginn des endgültigen Versicherungs-
schutzes oder am 5. Werktag um 24 Uhr
nach Zugang der endgültigen Ablehnung
durch den Versicherer. Kommt der endgül-
tige Versicherungsvertrag nicht zustande,
weil der Versicherungsnehmer seinen

2. Versicherungs verhältnis
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Antrag nach § 8 des Versicherungsver-
tragsgesetzes widerruft oder einen Wider-
spruch nach § 5 Abs. 1 und 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes erklärt, endet die
vorläufige Deckung mit dem Zugang des
Widerrufs oder des Widerspruchs beim Ver-
sicherer.

(4) Wegfall des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz aus einer vorläufi-
gen Deckung entfällt rückwirkend, wenn
der Versicherungsnehmer den fälligen 
Beitrag für die vorläufige Deckung oder,
falls ein solcher Beitrag für die vorläufige
Deckung nicht erhoben wird, den Beitrag
für den endgültigen Versicherungsvertrag
nicht rechtzeitig gezahlt hat.

(5) Beitrag

Sofern nichts anderes vereinbart ist, steht
dem Versicherer als Beitrag für die vorläu-
fige Deckung ein der Laufzeit der vorläufi-
gen Deckung entsprechender Teil des Bei-
trags zu, der beim Zustandekommen des
endgültigen Versicherungsvertrages für
diesen zu zahlen wäre.

§ 8 Dauer und Ende des Vertrags
(1) Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungs-
schein angegebene Zeit abgeschlossen.

(2) Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens
einem Jahr verlängert sich der Vertrag um
jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem
Ablauf der jeweiligen Versicherungsdauer
eine Kündigung zugegangen ist.

(3) Vertragsbeendigung

Bei einer Vertragsdauer von weniger als
einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es
einer Kündigung bedarf, zum vorgesehe-
nen Zeitpunkt.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei
Jahren kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jah-
res oder jedes darauf folgenden Jahres kün-
digen; die Kündigung muss dem Versicherer
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des
jeweiligen Jahres zugegangen sein.

§ 8a Versicherungsjahr 
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über
einen Zeitraum von 12 Monaten. Besteht
die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht
aus ganzen Jahren, wird das erste Versiche-
rungsjahr entsprechend verkürzt. Die fol-
genden Versicherungsjahre bis zum verein-
barten Vertragsablauf sind jeweils ganze
Jahre. 

§ 9 Beitrag

A. Beitrag und Versicherungssteuer
(1) Beitragszahlung

Die Beiträge können je nach Vereinbarung
durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres-
oder Jahresbeiträge entrichtet werden. 
Die Versicherungsperiode umfasst bei
Monatsbeiträgen einen Monat, bei Viertel-

jahresbeiträgen ein Vierteljahr, bei Halb-
jahresbeiträgen ein Halbjahr und bei Jah-
resbeiträgen ein Jahr.

(2) Versicherungssteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält
die Versicherungssteuer, die der Versiche-
rungsnehmer in der jeweils vom Gesetz
bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

B. Zahlung und Folgen verspäteter
Zahlung/erster Beitrag
(1) Fälligkeit der Zahlung

Der erste Beitrag wird unverzüglich nach
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des
Versicherungsscheins fällig. 

(2) Späterer Beginn des Versicherungs-
schutzes

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt,
sofern der Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder
durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge auf-
merksam gemacht wurde. Das gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.

(3) Rücktritt

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versi-
cherer vom Vertrag zurücktreten, solange
der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versiche-
rer kann nicht zurücktreten, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

C. Zahlung und Folgen verspäteter
Zahlung/Folgebeitrag
(1) Die Folgebeiträge werden zu dem je -
weils vereinbarten Zeitpunkt fällig.

(2) Verzug

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig
gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass
er die verspätete Zahlung nicht zu vertre-
ten hat. Der Versicherer ist berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Verzug entstan-
denen Schadens zu verlangen.

(3) Zahlungsaufforderung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig
gezahlt, kann der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer auf dessen Kosten in
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss.
Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie
die rückständigen Beträge des Beitrags,
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert
und die Rechtsfolgen angibt, die nach Abs.
4 und 5 mit dem Fristablauf verbunden
sind.

(4) Kein Versicherungsschutz

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf
dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung
in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis
zur Zahlung kein Versicherungsschutz,
wenn er mit der Zahlungsaufforderung
nach Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

(5) Kündigung 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf
dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung
in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag
ohne Einhaltung einer Frist kündigen,
wenn er den Versicherungsnehmer mit der
Zahlungsaufforderung nach Abs. 3 darauf
hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der
Versicherungsnehmer danach innerhalb
eines Monats den angemahnten Betrag,
besteht der Vertrag fort. Für Versicherungs-
fälle, die zwischen dem in Abs. 4 genann-
ten Zeitpunkt (Ablauf der Zahlungsfrist)
und der Zahlung eingetreten sind, besteht
jedoch kein Versicherungsschutz.

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei
Lastschriftermächtigung
(1) Rechtzeitige Zahlung 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem
Konto vereinbart, gilt die Zahlung als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und
der Versicherungsnehmer einer berechtig-
ten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschul-
den des Versicherungsnehmers vom Versi-
cherer nicht eingezogen werden, ist die
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn
sie unverzüglich nach einer in Textform
abgegebenen Zahlungsaufforderung des
Versicherers erfolgt.

(2) Beendigung des Lastschriftverfahrens 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen
werden, weil der Versicherungsnehmer die
Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder
hat der Versicherungsnehmer aus anderen
Gründen zu vertreten, dass der Beitrag
nicht eingezogen werden kann, ist der 
Versicherer berechtigt, künftig Zahlung
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu ver-
langen. Der Versicherungsnehmer ist zur
Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet,
wenn er vom Versicherer hierzu in Text-
form aufgefordert worden ist.

E. Beitrag bei vorzeitiger Vertrags-
beendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat
der Versicherer, soweit nicht etwas anderes
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des
Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in
dem Versicherungsschutz bestanden hat.

§ 10 Beitragsanpassung
(1) Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt
bis zum 1. Juli eines jeden Jahres, um 
welchen Vomhundertsatz sich für die
Rechtsschutzversicherung das Produkt von
Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der
Schadenzahlungen einer genügend großen
Zahl der die Rechtsschutzversicherung
betreibenden Versicherer im vergangenen
Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat.
Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres
gilt die Anzahl der in diesem Jahr gemel-
deten Rechtsschutzfälle, geteilt durch die
Anzahl der im Jahresmittel versicherten
Risiken. Als Durchschnitt der Schadenzah-
lungen eines Kalenderjahres gilt die Sum -
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me der Zahlungen, die für alle in diesem
Jahr erledigten Rechtsschutzfälle insge-
samt geleistet wurden, geteilt durch die
Anzahl dieser Rechtsschutzfälle. Verände-
rungen der Schadenhäufigkeit und des
Durchschnittes der Schadenzahlungen, 
die aus Leistungsverbesserungen herrühren,
werden bei den Feststellungen des Treu-
händers nur bei denjenigen Verträgen
berücksichtigt, in denen sie in beiden Ver-
gleichsjahren bereits enthalten sind. 

(2) Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt
für Versicherungsverträge 

gemäß den §§ 21 und 22,

gemäß den §§ 23, 24, 25 und 29,

gemäß den §§ 26 und 27,

gemäß § 28

nebst zusätzlich vereinbarten Klauseln
gesondert, und zwar jeweils unterschieden
nach Verträgen mit und ohne Selbstbeteili-
gung.

(3) Ergeben die Ermittlungen des Treuhän-
ders einen Vomhundertsatz unter 5, 
unterbleibt eine Beitragsänderung. Der
Vomhundertsatz ist jedoch in den folgen-
den Kalenderjahren mit zu berücksichtigen.
Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders
einen höheren Vomhundertsatz, ist dieser,
wenn er nicht durch 2,5 teilbar ist, auf die
nächst niedrige durch 2,5 teilbare Zahl
abzurunden. Im Falle einer Erhöhung ist
der Versicherer berechtigt, im Falle einer
Verminderung verpflichtet, den Folgebei-
trag um den abgerundeten Vomhundert-
satz zu verändern. Der erhöhte Beitrag darf
den zum Zeitpunkt der Erhöhung gelten-
den Tarifbeitrag nicht übersteigen.

(4) Hat sich der entsprechend Abs. 1 nach
den unternehmenseigenen Zahlen des Ver-
sicherers zu ermittelnde Vomhundertsatz in
den letzten drei Kalenderjahren, in denen
eine Beitragsanpassung möglich war,
geringer erhöht, als er vom Treuhänder für
diese Jahre festgestellt wurde, so darf der
Versicherer den Folgebeitrag in der jeweili-
gen Anpassungsgruppe gemäß Abs. 2 nur
um den im letzten Kalenderjahr nach 
seinen Zahlen ermittelten Vomhundertsatz
erhöhen. Diese Erhöhung darf diejenige
nicht übersteigen, die sich nach Abs. 3
ergibt.

(5) Die Beitragsanpassung gilt für alle 
Folgebeiträge, die ab dem 1. Oktober des
Jahres, in dem die Ermittlungen des Treu-
händers erfolgten, fällig werden. Sie unter-
bleibt, wenn seit dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Versicherungsbeginn
für den Gegenstand der Versicherung noch
nicht zwölf Monate abgelaufen sind.

(6) Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich
der Umfang des Versicherungsschutzes än -
dert, kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Mo -
nats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers mit sofortiger Wirkung, frühestens
jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem
die Beitragserhöhung wirksam werden soll-
te. Der Versicherer hat den Versicherungs-
nehmer in der Mitteilung auf das Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung
muss dem Versicherungsnehmer spätestens
einen Monat vor dem Wirksamwerden der
Beitragserhöhung zugehen. Eine Erhöhung
der Versicherungssteuer begründet kein
Kündigungsrecht.

§ 11 Änderung der für die Bei-
tragsberechnung wesentlichen
Umstände
(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Um -
stand ein, der nach dem Tarif des Versiche-
rers einen höheren als den vereinbarten
Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer
vom Eintritt dieses Umstandes an für die
hierdurch entstandene höhere Gefahr den
höheren Beitrag verlangen. Wird die höhe-
re Gefahr nach dem Tarif des Versicherers
auch gegen einen höheren Beitrag nicht
übernommen, kann der Versicherer die
Absicherung der höheren Gefahr ausschlie-
ßen. Erhöht sich der Beitrag wegen der
Gefahrerhöhung um mehr als 10% oder
schließt der Versicherer die Absicherung
der höheren Gefahr aus, kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung
des Versicherers ohne Einhaltung einer
Frist kündigen. In der Mitteilung hat der
Versicherer den Versicherungsnehmer auf
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. Der
Versicherer kann seine Rechte nur inner-
halb eines Monats nach Kenntnis ausüben.

(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein
Umstand ein, der nach dem Tarif des Versi-
cherers einen geringeren als den vereinbar-
ten Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer
vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch
den geringeren Beitrag verlangen. Zeigt der
Versicherungsnehmer diesen Umstand dem
Versicherer später als zwei Monate nach
dessen Eintritt an, wird der Beitrag erst vom
Eingang der Anzeige an herabgesetzt.

(3) Der Versicherungsnehmer hat dem 
Versicherer innerhalb eines Monats nach
Zugang einer Aufforderung die zur Bei-
tragsberechnung erforderlichen Angaben
zu machen. Verletzt der Versicherungsneh-
mer diese Pflicht, kann der Versicherer den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen, wenn die Pflicht-
verletzung des Versicherungsnehmers vor-
sätzlich oder grob fahrlässig war. Das
Nichtvorliegen der groben Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Macht der Versicherungsnehmer bis zum
Fristablauf diese Angaben vorsätzlich
unrichtig oder unterlässt er die erforder-
lichen Angaben vorsätzlich und tritt der
Versicherungsfall später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Anga-
ben dem Versicherer hätten zugehen 
müssen, so hat der Versicherungsnehmer
keinen Versicherungsschutz, es sei denn,
dem Versicherer war der Eintritt des
Umstands zu diesem Zeitpunkt bekannt.
Beruht das Unterlassen der erforderlichen
Angaben oder die unrichtige Angabe auf
grober Fahrlässigkeit, kann der Versicherer
die den Umfang des Versicherungsschutzes
in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis kürzen. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen. Der Versiche-
rungsnehmer hat gleichwohl Versiche-
rungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des
Versicherungsfalls die Frist für die Kündi-
gung des Versicherers abgelaufen war und
er nicht gekündigt hat. Gleiches gilt, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahr weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalls noch den Umfang der
Leistung des Versicherers ursächlich war.

(4) Die vorstehenden Regelungen finden
keine Anwendung, wenn sich die Gefahr
nur unerheblich erhöht hat oder nach den
Umständen als vereinbart anzusehen ist,
dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein
soll.

§ 12 Wegfall des versicherten
Interesses
(1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas
anderes bestimmt ist, zu dem Zeitpunkt, zu
dem der Versicherer davon Kenntnis erhält,
dass das versicherte Interesse nach dem
Beginn der Versicherung weggefallen ist. In
diesem Fall steht ihm der Beitrag zu, den
er hätte erheben können, wenn die Versi-
cherung nur bis zum Zeitpunkt der Kennt-
niserlangung beantragt worden wäre. 

(2) Im Falle des Todes des Versicherungs-
nehmers besteht der Versicherungsschutz
bis zum Ende der laufenden Beitragsperio-
de fort, soweit der Beitrag am Todestag
gezahlt war und nicht aus sonstigen 
Gründen ein Wegfall des Gegenstandes der
Versicherung vorliegt. Wird der nach dem
Todestag nächst fällige Beitrag bezahlt,
bleibt der Versicherungsschutz in dem am
Todestag bestehenden Umfang aufrechter-
halten. Derjenige, der den Beitrag gezahlt
hat oder für den gezahlt wurde, wird an
Stelle des Verstorbenen Versicherungsneh-
mer. Er kann innerhalb eines Jahres nach
dem Todestag die Aufhebung des Versiche-
rungsvertrags mit Wirkung ab Todestag
verlangen.

(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die
im Versicherungsschein bezeichnete,
selbstgenutzte Wohnung oder das selbst-
genutzte Einfamilienhaus, geht der Versi-
cherungsschutz auf das neue Objekt über.
Versichert sind Rechtsschutzfälle, die im
Zusammenhang mit der Eigennutzung 
stehen, auch soweit sie erst nach dem Aus-
zug aus dem bisherigen Objekt eintreten.
Das Gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die
sich auf das neue Objekt beziehen und vor
dessen geplantem oder tatsächlichem
Bezug eintreten.

(4) Wechselt der Versicherungsnehmer ein
Objekt, das er für seine gewerbliche, frei-
berufliche oder sonstige selbstständige
Tätigkeit selbst nutzt, findet Abs. 3 ent-
sprechende Anwendung, wenn das neue
Objekt nach dem Tarif des Versicherers
weder nach Größe, noch nach Miet- oder
Pachthöhe einen höheren als den verein-
barten Beitrag rechtfertigt.

§ 13 Kündigung nach Versiche-
rungsfall
(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz
ab, obwohl er zur Leistung verpflichtet ist,
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
vorzeitig kündigen.

(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungs-
pflicht für mindestens zwei innerhalb von
zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutz-
fälle, sind der Versicherungsnehmer und
der Versicherer nach Anerkennung der
Leis tungspflicht für den zweiten oder
jeden weiteren Rechtsschutzfall berechtigt,
den Vertrag vorzeitig zu kündigen.



(3) Die Kündigung muss dem Vertragspart-
ner spätestens einen Monat nach Zugang
der Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß
Abs. 1 oder Anerkennung der Leistungs-
pflicht gemäß Abs. 2 in Schriftform zuge-
gangen sein.

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird
seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang
beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, 
dass die Kündigung zu einem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf
des Versicherungsjahres, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen
Monat nach ihrem Zugang beim Versiche-
rungsnehmer wirksam.

§ 14 Gesetzliche Verjährung
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungs-
vertrag verjähren in drei Jahren. Die Frist-
berechnung richtet sich nach den allge-
meinen Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs.

(2) Ist ein Anspruch aus dem Versiche-
rungsvertrag bei dem Versicherer angemel-
det worden, ist die Verjährung von der
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt ge -
hemmt, zu dem die Entscheidung des Ver-
sicherers dem Versicherten in Textform
zugeht.

§ 15 Rechtsstellung mitversi-
cherter Personen 
(1) Versicherungsschutz besteht für den
Versicherungsnehmer und im jeweils
bestimmten Umfang für die in §§ 21 bis 34
oder im Versicherungsschein genannten
sonstigen Personen. Außerdem besteht
Versicherungsschutz für Ansprüche, die
natürlichen Personen auf Grund Verletzung
oder Tötung des Versicherungsnehmers
oder einer mitversicherten Person kraft
Gesetzes zustehen.

(2) Für mitversicherte Personen gelten die
den Versicherungsnehmer betreffenden
Bestimmungen sinngemäß. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch einer Rechts-
schutzzusage widersprechen, die eine
andere mitversicherte Person als sein Ehe-
bzw. eingetragener Lebenspartner verlangt.

(3) Mitversicherte Lebenspartner sind:

a) der Ehepartner oder

b) der eingetragene Lebenspartner oder

c) der im Versicherungsschein genannte
sonstige, unter der gleichen Wohnan-
schrift wie der Versicherungsnehmer
gemeldete Lebenspartner.

(4) Mitversicherte Eltern sind:

Die Eltern des Versicherungsnehmers und
dessen mitversicherten Lebenspartners,

wenn sich jeweils beide Elternteile im
Ruhestand befinden, nicht mehr erwerbs-
tätig sind und mit dem Erstwohnsitz unter
der gleichen Anschrift wie der Versiche-
rungsnehmer gemeldet sind. 

§ 16 Anzeigen, Willenserklärun-
gen, Anschriftenänderung 
(1) Alle für den Versicherer bestimmten
Anzeigen und Erklärungen sollen an die
Hauptverwaltung des Versicherers oder an
die im Versicherungsschein oder in dessen
Nachträgen als zuständig bezeichnete
Geschäftsstelle gerichtet werden.

(2) Hat der Versicherungsnehmer eine
Änderung seiner Anschrift dem Versicherer
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenser-
klärung, die dem Versicherungsnehmer
gegenüber abzugeben ist, die Absendung
eines eingeschriebenen Briefes an die letz-
te dem Versicherer bekannte Anschrift. Die
Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt
entsprechend für den Fall einer Namensän-
derung des Versicherungsnehmers. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versi-
cherung für seinen Gewerbebetrieb abge-
schlossen, finden bei einer Verlegung der
gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen des Abs. 2 entsprechende Anwen-
dung.
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§ 17 Verhalten nach Eintritt
eines Rechtsschutzfalles
(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen für den Versicherungsnehmer
nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles
erforderlich, hat er

a) dem Versicherer den Rechtsschutzfall
unverzüglich – ggf. auch mündlich oder
telefonisch – anzuzeigen;

b) den Versicherer vollständig und wahr-
heitsgemäß über sämtliche Umstände
des Rechtsschutzfalles zu unterrichten
sowie Beweismittel anzugeben und
Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung
zu stellen;

c) soweit seine Interessen nicht unbillig
beeinträchtigt werden,

aa) Kosten auslösende Maßnahmen mit
dem Versicherer abzustimmen, 
insbesondere vor der Erhebung und
Abwehr von Klagen sowie vor der Ein-
legung von Rechtsmitteln die Zustim-
mung des Versicherers einzuholen;

bb) für die Minderung des Schadens im
Sinne des § 82 VVG zu sorgen. Dies
bedeutet, dass die Rechtsverfol -
gungs kosten so gering wie möglich
gehalten werden sollen. Von mehre-
ren möglichen Vorgehensweisen hat
der Versicherungsnehmer die kosten-
günstigste zu wählen, indem er z.B.
(Aufzählung nicht abschließend):

− nicht zwei oder mehr Prozesse
führt, wenn das Ziel kostengünsti-
ger mit einem Prozess erreicht
werden kann (z.B. Bündelung von
Ansprüchen oder Inanspruchnahme
von Gesamtschuldnern als Streit-
genossen, Erweiterung einer Klage
statt gesonderter Klageerhebung),

− auf (zusätzliche) Klageanträge 
verzichtet, die in der aktuellen
Situation nicht oder noch nicht
notwendig sind,

− vor Klageerhebung die Rechtskraft
eines anderen gerichtlichen Ver-
fahrens abwartet, das tatsächliche
oder rechtliche Bedeutung für den
beabsichtigten Rechtsstreit haben
kann,

− vorab nur einen angemessenen Teil
der Ansprüche einklagt und die
etwa nötige gerichtliche Geltend-
machung der restlichen Ansprüche
bis zur Rechtskraft der Entschei-
dung über die Teilansprüche
zurückstellt,

− in allen Angelegenheiten, in denen
nur eine kurze Frist zur Erhebung
von Klagen oder zur Einlegung von
Rechtsbehelfen zur Verfügung
steht, dem Rechtsanwalt einen
unbedingten Prozessauftrag zu
erteilen, der auch vorgerichtliche
Tätigkeiten mit umfasst.

Der Versicherungsnehmer hat zur Minde-
rung des Schadens Weisungen des Versi-
cherers einzuholen und zu befolgen. Er hat
den Rechtsanwalt entsprechend der Wei-
sung zu beauftragen.

(2) Der Versicherer bestätigt den Umfang
des für den Rechtsschutzfall bestehenden
Versicherungsschutzes. Ergreift der Versi-
cherungsnehmer Maßnahmen zur Wahr-
nehmung seiner rechtlichen Interessen,
bevor der Versicherer den Umfang des
Rechtsschutzes bestätigt und entstehen
durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der
Versicherer nur die Kosten, die er bei einer
Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung
dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

(3) Der Versicherungsnehmer kann den zu
beauftragenden Rechtsanwalt aus dem
Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren
Vergütung der Versicherer nach § 5 Absatz
1 a) und b) trägt. Der Versicherer wählt
den Rechtsanwalt aus,

a) wenn der Versicherungsnehmer dies ver-
langt;

b) wenn der Versicherungsnehmer keinen
Rechtsanwalt benennt und dem Versi-
cherer die alsbaldige Beauftragung eines
Rechtsanwaltes notwendig erscheint.

(4) Wenn der Versicherungsnehmer den
Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauf-
tragt hat, wird dieser vom Versicherer im
Namen des Versicherungsnehmers beauf-
tragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes
ist der Versicherer nicht verantwortlich.

3. Rechtsschutzfall
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(5) Der Versicherungsnehmer hat

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interes-
sen beauftragten Rechtsanwalt vollstän-
dig und wahrheitsgemäß zu unterrichten,
ihm die Beweismittel anzugeben, die
möglichen Auskünfte zu erteilen und die
notwendigen Unterlagen zu beschaffen;

b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft
über den Stand der Angelegenheit zu
geben.

(6) Wird eine der in den Absätzen 1 oder 5
genannten Obliegenheiten vorsätzlich 
verletzt, verliert der Versicherungsnehmer
seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung einer Obliegenheit ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder
teilweise Wegfall des Versicherungsschut-
zes hat bei der Verletzung einer nach 
Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit
zur Voraussetzung, dass der Versicherer den
Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfol-
ge hingewiesen hat. Weist der Versiche-
rungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch beste-
hen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit
weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung ursächlich
war. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig
verletzt hat.

(7) Der Versicherungsnehmer muss sich bei
der Erfüllung seiner Obliegenheiten die

Kenntnis und das Verhalten des von ihm
beauftragten Rechtsanwalts zurechnen 
lassen, sofern dieser die Abwicklung des
Rechtsschutzfalles gegenüber dem Versi-
cherer übernimmt.

(8) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen
können nur mit schriftlichem Einverständ-
nis des Versicherers abgetreten werden.

(9) Ansprüche des Versicherungsnehmers
gegen andere auf Erstattung von Kosten,
die der Versicherer getragen hat, gehen mit
ihrer Entstehung auf diesen über. Die für
die Geltendmachung der Ansprüche not-
wendigen Unterlagen hat der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer auszuhändi-
gen und bei dessen Maßnahmen gegen die
anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem
Versicherungsnehmer bereits erstattete
Kosten sind an den Versicherer zurückzu-
zahlen. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Ver-
sicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall
einer grob fahrlässigen Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die
Beweislast für das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer.

§ 18 (entfällt) 

§ 19 (entfällt)

§ 20 Zuständiges Gericht/Anzu-
wendendes Recht
(1) Klagen gegen den Versicherer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag
gegen den Versicherer bestimmt sich die
gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz
des Versicherers oder seiner für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Ist der Versicherungsnehmer eine
natürliche Person, ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-
sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz oder, in Ermange-
lung eines solchen, seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat.

(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Ist der Versicherungsnehmer eine natürli-
che Person, müssen Klagen aus dem Versi-
cherungsvertrag gegen ihn bei dem
Gericht erhoben werden, das für seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, den Ort seines gewöhnlichen Aufent-
halts zu ständig ist. Ist der Versicherungs-
nehmer eine juristische Person, bestimmt
sich das zuständige Gericht auch nach dem
Sitz oder der Niederlassung des Versiche-
rungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der
Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft,
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

(3) Unbekannter Wohnsitz des Versiche-
rungsnehmers

Ist der Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthalt des Versicherungsnehmers im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt,
bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit für Klagen aus dem Versicherungsver-
trag gegen den Versicherungsnehmer nach
dem Sitz des Versicherers oder seiner für
den Versicherungsvertrag zuständigen
Niederlassung.

(4) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 21 Verkehrs-RS (Abs. 1, 2, 4–9) 
Fahrzeug-RS (Abs. 3, 4–8,10)
(1) Versicherungsschutz besteht für den
Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft
als Eigentümer oder Halter jedes bei Ver-
tragsabschluss oder während der Vertrags-
dauer auf ihn zugelassenen oder auf seinen
Namen mit einem Versicherungskennzei-
chen versehenen und als Mieter jedes von
ihm als Selbstfahrervermietfahrzeug zum
vorübergehenden Gebrauch gemieteten
Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhängers.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf
alle Personen in ihrer Eigenschaft als be -
rechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen
dieser Motorfahrzeuge.

(2) Der Versicherungsschutz kann auf
gleichartige Motorfahrzeuge gemäß Abs. 1
beschränkt werden. Als gleichartig gelten
jeweils Krafträder, Personenkraft- und
Kombi wagen, Lastkraft- und sonstige Nutz -
fahrzeuge, Omnibusse sowie Anhänger.

(3) Abweichend von Abs.1 kann vereinbart
werden, dass der Versicherungsschutz für
ein oder mehrere im Versicherungsschein
bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu
Wasser oder in der Luft sowie Anhänger
(Fahrzeug) besteht, auch wenn diese nicht
auf den Versicherungsnehmer zugelassen
oder nicht auf seinen Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehen sind.
(Vorsorgeregelung siehe Abs. 10).

(4) Der Versicherungsschutz umfasst: 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachen-
recht (§ 2 d),

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
(§ 2 e) aa), 

Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) aa), 

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j).

(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und
Sachenrecht kann ausgeschlossen werden.

(6) Der Rechtsschutz im Vertrags- und
Sachenrecht besteht in den Fällen der 
Abs. 1 und 2 auch für Verträge, mit denen
der Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande
sowie Anhängern zum nicht nur vorüber-
gehenden Eigengebrauch bezweckt wird,
auch wenn diese Fahrzeuge nicht auf den
Versicherungsnehmer zugelassen oder
nicht auf seinen Namen mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehen werden.

(7) Versicherungsschutz besteht mit Aus-
nahme des Rechtsschutzes im Vertrags-
und Sachenrecht für den Versicherungs-
nehmer auch bei der Teilnahme am öffent-
lichen Verkehr in seiner Eigenschaft als

a) Fahrer jedes Fahrzeugs, das weder ihm
gehört noch auf ihn zugelassen oder auf
seinen Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen ist;

b) Fahrgast;

c) Fußgänger und 

d) Nutzer eines sonstigen Fortbewegungs-

4. Formen des Versicherungsschutzes
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mittels (z.B. Fahrrad, Inliner, Skate-
board).

(8) Der Fahrer muss bei Eintritt des
Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fah-
rerlaubnis haben, zum Führen des Fahr-
zeugs berechtigt sein und das Fahrzeug
muss zugelassen oder mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen sein. Bei Ver-
stoß gegen diese Obliegenheit besteht
Rechtsschutz nur für diejenigen Personen,
die von diesem Verstoß ohne Verschulden
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hat-
ten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des
Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens der
versicherten Person entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte
Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht
grob fahrlässig war, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch beste-
hen, wenn die versicherte Person oder der
Fahrer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang
der dem Versicherer obliegenden Leistung
ursächlich war.

(9) Ist in den Fällen der Abs. 1 und 2 seit
mindestens sechs Monaten kein Fahrzeug
mehr auf den Versicherungsnehmer zuge-
lassen und nicht mehr auf seinen Namen
mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehen, kann der Versicherungsnehmer un -
beschadet seines Rechtes auf Herabsetzung
des Beitrags gemäß § 11 Abs. 2 die Aufhe-
bung des Versicherungsvertrags mit sofor-
tiger Wirkung verlangen.

(10) Wird ein nach Abs. 3 versichertes
Fahrzeug veräußert oder fällt es auf son-
stige Weise weg, besteht Versicherungs-
schutz für das Fahrzeug, das an die Stelle
des bisher versicherten Fahrzeugs tritt 
(Folgefahrzeug). Der Rechtsschutz im Ver-
trags- und Sachenrecht erstreckt sich in
diesen Fällen auf den Vertrag, der dem 
tatsächlichen oder beabsichtigten Erwerb
des Folgefahrzeugs zu Grunde liegt.

Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall
des Fahrzeugs ist dem Versicherer inner-
halb von zwei Monaten anzuzeigen und
das Folgefahrzeug zu bezeichnen. Bei Ver-
stoß gegen diese Obliegenheiten besteht
Rechtsschutz nur, wenn der Versicherungs-
nehmer die Anzeige- und Bezeichnungs-
pflicht ohne Verschulden oder leicht fahr-
lässig versäumt hat. Bei grob fahrlässigem
Verstoß gegen diese Obliegenheiten ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistungen in
einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Weist der Versiche-
rungsnehmer nach, dass der Obliegenheits-
verstoß nicht grob fahrlässig war, bleibt
der Versicherungsschutz bestehen. Der 
Versicherungsschutz bleibt auch bestehen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheiten
weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung ursächlich
war. 

Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräu-
ßerung des versicherten Fahrzeugs erwor-
ben, bleibt dieses bis zu seiner Veräuße-
rung, längstens jedoch bis zu einem Monat
nach dem Erwerb des Folgefahrzeugs ohne
zusätzlichen Beitrag mitversichert. Bei
Erwerb eines Fahrzeugs innerhalb eines
Monates vor oder innerhalb eines Monates
nach der Veräußerung des versicherten
Fahrzeugs wird vermutet, dass es sich um
ein Folgefahrzeug handelt.

§ 21a Großer Verkehrs-RS für
Nichtselbstständige = Verkehrs-
RS für die Familie
(1)
a) Versicherungsschutz besteht im Umfang

des § 21 Abs. 1, 4, 6 bis 9 für den Ver -
sicherungsnehmer und seinen mitver -
sicherten Lebenspartner (§ 15 Abs. 3),
wenn diese keine gewerbliche, freiberuf-
liche oder sons tige selbstständige Tätig-
keit mit einem Gesamtumsatz von mehr
als 12.000 Euro – bezogen auf das
Kalenderjahr – ausüben. 

b) Kein Versicherungsschutz besteht unab-
hängig von der Umsatzhöhe für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen im
Zusammenhang mit einer der vorge-
nannten selbstständigen Tätigkeiten. 

c) Als selbstständige Tätigkeit gilt, soweit
es sich nicht um eine Anlageform im
Sinne von § 3 Abs. 2 f) bb) handelt, auch
die Schaffung, Nutzung oder Aufgabe
einer nicht berufsmäßigen, fortdauern-
den Erwerbsquelle, und zwar auch dann,
wenn dies ohne planmäßigen Geschäfts-
betrieb erfolgt oder auch nach §§ 24
oder 28 ARB nicht versicherbar ist.

(2) Mitversichert sind 

a) die minderjährigen Kinder; 

b) die volljährigen unverheirateten, auch
nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebenden Kinder, jedoch
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem
diese erstmalig eine auf Dauer angelegte
berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür
ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten.

Vorsorgeregelung

(3) Haben der Versicherungsnehmer und/
oder mitversicherte Personen eine gewerb-
liche, freiberufliche oder sonstige selbst-
ständige Tätigkeit mit einem Gesamtum satz
von mehr als 12.000 € im letzten Kalender-
jahr aufgenommen oder übersteigt deren
aus einer dieser Tätigkeiten im letzten
Kalenderjahr erzielter Gesamtum satz den
Betrag von 12.000 €, so wandelt sich der
Versicherungsschutz ab Eintritt dieser
Umstände einzeln für jedes Fahrzeug um:

a) für die auf den Versicherungsnehmer
zugelassenen oder auf seinen Namen
mit einem Versicherungskennzeichen
versehenen Fahrzeuge in einen Verkehrs-
Rechtsschutz (§ 21 Abs. 1 und 4 bis 9);

b) für die auf die mitversicherten Personen
zugelassenen oder auf ihren Namen mit
einem Versicherungskennzeichen verse-
henen Fahrzeuge in einen Fahrzeug-
Rechtsschutz (§ 21 Abs. 3 bis 8 und 10).

Der Versicherungsnehmer kann jedoch
innerhalb von sechs Monaten nach

Umwandlung die Beendigung des Versiche-
rungsschutzes nach § 21 verlangen. Ver-
langt er diese Beendigung später als zwei
Monate nach Eintritt der maßgeblichen
Umstände, so endet der Versicherungs-
schutz nach § 21 erst mit Eingang seiner
entsprechenden Erklärung.

§ 22 Fahrer-RS = Verkehrsteil-
nehmer-RS
(1) Versicherungsschutz besteht für die im
Versicherungsschein genannte Person bei
der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in
ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motor-
fahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der
Luft sowie Anhängers (Fahrzeug), das
weder ihr gehört noch auf sie zugelassen
oder auf ihren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen ist. Der Versi-
cherungsschutz besteht auch bei der Teil-
nahme am öffentlichen Verkehr als Fahr-
gast, Fußgänger und Radfahrer.

(2) Unternehmen können den Versiche-
rungsschutz nach Abs. 1 für alle Kraftfah-
rer in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit
für das Unternehmen vereinbaren. Diese
Vereinbarung können auch Betriebe des
Kraftfahrzeughandels und -handwerks,
Fahr schulen und Tankstellen für alle
Betrieb sangehörigen treffen. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
(§ 2 e) aa),

Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) aa),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j). 

(4) Wird in den Fällen des Abs. 1 ein Mo -
tor fahrzeug zu Lande auf die im Versiche-
rungsschein genannte Person zugelassen
oder auf ihren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen, wandelt sich
der Versicherungsschutz in einen solchen
nach § 21 Abs. 3, 4, 7, 8 und 10 um. Die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen im
Zusammenhang mit dem Erwerb dieses
Motorfahrzeugs zu Lande ist eingeschlos-
sen. 

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des 
Rechts schutzfalls die vorgeschriebene
Fahr erlaubnis haben, zum Führen des Fahr-
zeugs berechtigt sein und das Fahrzeug
muss zugelassen oder mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen sein. Bei Ver-
stoß gegen diese Obliegenheiten besteht
Rechts schutz nur, wenn der Fahrer von
diesem Verstoß ohne Verschulden oder
leicht fahrlässig keine Kenntnis hatte. Bei
grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes
gegen diese Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Fahrers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist
der Fahrer nach, dass seine Unkenntnis
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versi-
cherungsschutz bestehen. Der Versiche-
rungsschutz bleibt auch bestehen, wenn
der Fahrer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheiten weder für den Eintritt
oder  die Feststellung des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden
Leistung ursächlich war. 



13

(6) Hat in den Fällen des Abs. 1 die im Versi-
cherungsschein genannte Person länger als
sechs Monate keine Fahrerlaubnis mehr,
endet der Versicherungsvertrag. Zeigt der
Versicherungsnehmer das Fehlen der Fahrer-
laubnis spätestens innerhalb von zwei Mona-
ten nach Ablauf der Sechsmonatsfrist an,
endet der Versicherungsvertrag mit Ablauf
der Sechsmonatsfrist. Geht die An zeige spä-
ter beim Versicherer ein, endet der Versiche-
rungsvertrag mit Eingang der Anzeige.

§ 23 Privat-RS für Selbstständige
(1) Versicherungsschutz besteht für den
Versicherungsnehmer und seinen mitversi-
cherten Lebenspartner (§ 15 Abs. 3), wenn
einer oder beide eine gewerbliche, freibe-
rufliche oder sonstige selbstständige Tätig-
keit ausüben,

a) für den privaten Bereich; 

b) für den beruflichen Bereich in Ausübung
einer nicht selbstständigen Tätigkeit. 

c) Kein Versicherungsschutz besteht für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen im
Zusammenhang mit einer der vorgenann-
ten selbstständigen Tätigkeiten. 

d) Als selbstständige Tätigkeit gilt, soweit es
sich nicht um eine Anlageform im Sinne
von § 3 Abs. 2 f) bb) handelt, auch die
Schaffung, Nutzung oder Aufgabe einer
nicht berufsmäßigen, fortdauernden
Erwerbsquelle, und zwar auch dann, wenn
dies ohne planmäßigen Geschäftsbetrieb
erfolgt oder auch nach §§ 24 oder 28 ARB
nicht versicherbar ist.

(2) Mitversichert sind:

a) die minderjährigen Kinder; 

b) die volljährigen unverheirateten, auch
nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebenden Kinder, jedoch
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem
sie erstmalig eine auf Dauer angelegte
berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür
ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten;

c) die Eltern gem. § 15 Abs. 4.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachen-
recht (§ 2 d),

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) aa),

Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f) aa),

Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb),

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
(§ 2 h),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k),

Opfer-Rechtsschutz (§ 2 l).

(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter,
Leasingnehmer und Fahrer eines Motor-
fahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der
Luft sowie Anhängers.

(5) Sind der Versicherungsnehmer und/
oder der mitversicherte Lebenspartner
nicht mehr gewerblich, freiberuflich oder
sonstig selbstständig tätig oder wird von
diesen keine der vorgenannten Tätigkeiten
mit einem Gesamtumsatz von mehr als
12.000 € – bezogen auf das letzte Kalen-
derjahr – ausgeübt, wandelt sich der Versi-
cherungsschutz ab Eintritt dieser Umstän-
de in einen solchen nach § 25 um.

§ 24 Berufs-RS für Selbstständige
= RS für Firmen (Abs. 1 a, 2, 3)
= RS für Vereine (Abs. 1 b, 2, 3)
(1) Versicherungsschutz besteht

a) für die im Versicherungsschein bezeich-
nete gewerbliche, freiberufliche oder
sonstige selbstständige Tätigkeit des
Versicherungsnehmers. Mitversichert
sind die vom Versicherungsnehmer
beschäftigten Personen in Ausübung
ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versi-
cherungsnehmer;

b) für Vereine sowie deren gesetzliche Ver-
treter, Angestellte und Mitglieder, soweit
diese im Rahmen der Aufgaben tätig sind,
die ihnen gemäß der Satzung obliegen.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f) aa),

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
(§ 2 h),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j).

(3) Der Versicherungsschutz umfasst nicht
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter,
Leasingnehmer und Fahrer eines Motor-
fahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der
Luft sowie Anhängers.

(4) Endet der Versicherungsvertrag durch
Berufsaufgabe oder Tod des Versicherungs-
nehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versi-
cherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle
gewährt, die innerhalb eines Jahres nach
der Beendigung des Versicherungsvertrags
eintreten und im Zusammenhang mit der
im Versicherungsschein genannten Eigen-
schaft des Versicherungsnehmers stehen.

§ 25 Privat- und Berufs-RS für
Nichtselbstständige
(1)
a) Versicherungsschutz besteht für den pri-

vaten und den beruflichen Bereich des
Versicherungsnehmers und seines mitver-
sicherten Lebenspartners (§ 15 Abs. 3),
wenn diese keine gewerbliche, freiberuf-
liche oder sonstige selbstständige Tätig-
keit mit einem Gesamtumsatz von mehr
als 12.000 Euro – bezogen auf das letzte
Kalenderjahr – ausüben. 

b) Kein Versicherungsschutz besteht, unab-
hängig von der Umsatzhöhe, für die
Wahr neh mung rechtlicher Interessen im
Zusammenhang mit einer der vorge-
nannten selbstständigen Tätigkeiten. 

c) Als selbstständige Tätigkeit gilt, soweit es
sich nicht um eine Anlageform im Sinne

von § 3 Abs. 2 f) bb) handelt, auch die
Schaffung, Nutzung oder Aufgabe einer
nicht berufsmäßigen, fortdauernden
Erwerbsquelle, und zwar auch dann,
wenn dies ohne planmäßigen Geschäfts-
betrieb erfolgt oder auch nach §§ 24
oder 28 ARB nicht versicherbar ist.

(2) Mitversichert sind

a) die minderjährigen Kinder;

b) die volljährigen unverheirateten, auch
nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebenden Kinder, jedoch
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem
diese erstmalig eine auf Dauer angelegte
berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür
ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten;

c) die Eltern gem. § 15 Abs. 4.

(3) Für allein lebende Personen kann ver-
einbart werden, dass abweichend von Abs.
1 Versicherungsschutz nur für den Versi-
cherungsnehmer und seine mitversicherten
Kinder besteht. Nach § 15 Abs. 3 a) und b)
mitversicherte Lebenspartner gelten unter
Wegfall der Wartezeitregelung des § 4 Abs.
1 c) ab dem Zeitpunkt der Heirat bzw. 
Eintragung der Lebenspartnerschaft als
mitversichert, wenn der Versicherungsneh-
mer diese Veränderung dem Versicherer
innerhalb von zwei Monaten anzeigt. Der
Versicherungsschutz beginnt jedoch unter
Einbeziehung der Wartezeitregelung des 
§ 4 Abs. 1 c) erst mit dem Eingang der
Anzeige, wenn diese später als zwei Mona-
te nach der Heirat bzw. Eintragung erfolgt.
Ab dem Zeitpunkt der Mitversicherung ist
der nach Abs. 1, 2 gültige Beitrag zu zah-
len.

(4) Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachen-
recht (§ 2 d),

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) aa),

Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f) aa),

Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb),

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
(§ 2 h),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

Beratungs-Rechtsschutz im Familien,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k),

Opfer-Rechtsschutz (§ 2 l).

(5) Der Arbeits-Rechtsschutz nach § 2 b
kann vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen werden. Nimmt der Versiche-
rungsnehmer und/oder eine mitversicherte
Person ein Arbeitsverhältnis oder ein
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis auf,
gilt der Arbeits-Rechtsschutz ab diesem
Zeitpunkt unter Wegfall der Wartezeitre-
gelung des § 4 Abs. 1 c) als versichert,
wenn die Aufnahme innerhalb von zwei
Monaten angezeigt wird. 

Erfolgt die Anzeige nach dem Ablauf von
zwei Monaten, so beginnt der Arbeits-
Rechtsschutz entsprechend der Wartezeit-
regelung des § 4 Abs. 1 c) erst drei Monate
nach ihrem Eingang beim Versicherer. Ab
dem Zeitpunkt der Mitversicherung ist der
nach Abs. 1, 2, 4 gültige Beitrag zu zahlen.
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(6) Der Versicherungsschutz umfasst nicht
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter,
Leasingnehmer und Fahrer eines Motor-
fahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der
Luft sowie Anhängers. 

(7) Haben der Versicherungsnehmer und/
oder der mitversicherte Lebenspartner 
(§ 15 Abs. 3) eine gewerbliche, freiberufli-
che oder sonstige selbstständige Tätigkeit
mit einem Gesamtumsatz von mehr als
12.000 € im letzten Kalenderjahr aufge-
nommen oder übersteigt deren aus einer
solchen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr
erzielter Gesamtumsatz den Betrag von
12.000 €, wandelt sich der Versicherungs-
schutz ab Eintritt dieser Umstände um in
einen solchen nach § 23.

§ 26 Privat-, Berufs- und Ver-
kehrs-RS für Nichtselbstständige
(1)

a) Versicherungsschutz besteht für den pri-
vaten und beruflichen Bereich des Ver -
sicherungsnehmers und seines mitver -
sicherten Lebenspartners (§ 15 Abs. 3),
wenn diese keine gewerbliche, freiberuf-
liche oder sonstige selbstständige Tätig-
keit mit einem Gesamtumsatz von mehr
als 12.000 Euro – bezogen auf das letzte
Kalenderjahr – ausüben. 

b) Kein Versicherungsschutz besteht, unab-
hängig von der Umsatzhöhe, für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen im
Zusammenhang mit einer der vorge-
nannten selbstständigen Tätigkeiten. 

c) Als selbstständige Tätigkeit gilt, soweit es
sich nicht um eine Anlageform im Sinne
von § 3 Abs. 2 f) bb) handelt, auch die
Schaffung, Nutzung oder Aufgabe einer
nicht berufsmäßigen, fortdauernden
Erwerbsquelle, und zwar auch dann,
wenn dies ohne planmäßigen Geschäfts-
betrieb erfolgt oder auch nach §§ 24
oder 28 ARB nicht versicherbar ist.

(2) Mitversichert sind 

a) die minderjährigen Kinder;

b) die volljährigen unverheirateten, auch
nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebenden Kinder, jedoch
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem
diese erstmalig eine auf Dauer angelegte
berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür
ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten;

c) die Eltern gem. § 15 Abs. 4;

d) alle Personen in ihrer Eigenschaft als
berechtigte Fahrer und berechtigte
Insassen 

– jedes der bei Vertragsabschluss oder
während der Vertragsdauer auf den
Versicherungsnehmer, seinen mitversi-
cherten Lebenspartner oder die mit-
versicherten Kinder zugelassenen oder

– auf ihren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehenen oder

– von diesem Personenkreis als Selbst-
fahrervermietfahrzeug zum vorüberge-
henden Gebrauch gemieteten Motor-
fahrzeugs zu Lande sowie Anhängers.

(3) Für allein lebende Personen kann ver-
einbart werden, dass abweichend von 

Abs. 1 Versicherungsschutz nur für den
Versicherungsnehmer und seine mitversi-
cherten Kinder besteht. Nach § 15 Abs. 3
a) und b) mitversicherte Lebenspartner gel-
ten unter Wegfall der Wartezeitregelung
des § 4 Abs. 1 c) ab dem Zeitpunkt der
Heirat bzw. Eintragung der Lebenspartner-
schaft als mitversichert, wenn der Versi-
cherungsnehmer diese Veränderung dem
Versicherer innerhalb von zwei Monaten
anzeigt. Der Versicherungsschutz beginnt
jedoch unter Einbeziehung der Wartezeit-
regelung des § 4 Abs. 1 c) erst mit dem
Eingang der Anzeige, wenn diese später als
zwei Monate nach der Heirat bzw. Eintra-
gung erfolgt. Ab dem Zeitpunkt der Mit-
versicherung ist der nach Abs. 1, 2 gültige
Beitrag zu zahlen.

(4) Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachen-
recht (§ 2 d),

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) aa),

Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f) aa),

Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) aa), bb),

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
(§ 2 h),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k),

Opfer-Rechtsschutz (§ 2 l).

(5) Arbeits-Rechtsschutz nach § 2 b) kann
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen
werden. Nimmt der Versicherungsnehmer
und/oder eine mitversicherte Person in 
diesen Fällen ein Arbeitsverhältnis oder
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis auf,
gilt der Arbeits-Rechtsschutz ab diesem
Zeitpunkt unter Wegfall der Wartezeitre-
gelung des § 4 Abs. 1 c) als versichert,
wenn die Aufnahme innerhalb von zwei
Monaten angezeigt wird. 

Erfolgt die Anzeige nach dem Ablauf von
zwei Monaten, so beginnt der Arbeits-
Rechtsschutz entsprechend der Wartezeit-
regelung des § 4 Abs. 1 c) erst drei Monate
nach ihrem Eingang beim Versicherer. Ab
dem Zeitpunkt der Mitversicherung ist der
nach Abs. 1 bis 4 gültige Beitrag zu zahlen.

(6) Es besteht kein Rechtsschutz für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen als
Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und
Leasingnehmer eines Motorfahrzeugs zu
Wasser oder in der Luft.

(7) Haben der Versicherungsnehmer
und/oder der mitversicherte Lebenspartner
eine gewerbliche, freiberufliche oder sons -
tige selbstständige Tätigkeit mit einem
Gesamtumsatz von mehr als 12.000 € im
letzten Kalenderjahr aufgenommen oder
übersteigt deren aus einer der vorgenann-
ten selbstständigen Tätigkeiten im letzten
Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den
Betrag von 12.000 €, wandelt sich der Ver-
sicherungsschutz ab dem Eintritt dieser
Umstände um 

– für die auf den Versicherungsnehmer
zugelassenen oder auf seinen Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehe-

nen Fahrzeuge in einen Verkehrs-Rechts-
schutz nach § 21 Abs. 1 und 4 bis 9,

– für die auf die mitversicherten Personen
zugelassenen oder auf ihren Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehe-
nen Fahrzeuge in einen Fahrzeug-Rechts-
schutz nach § 21 Abs. 3 bis 8 und 10

– und in einen Privat-Rechtsschutz für
Selbstständige nach § 23.

Der Versicherungsnehmer kann jedoch
innerhalb von 6 Monaten nach der Um -
wandlung die Beendigung des Versiche-
rungsschutzes nach § 21 verlangen. 
Verlangt er dies später als 2 Monate nach
Änderung der für die Umwandlung des
Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsa-
chen, endet der Versicherungsschutz nach
§ 21 erst mit dem Eingang der entspre-
chenden Erklärung des Versicherungsneh-
mers.

(8) Ist seit mindestens sechs Monaten kein
Motorfahrzeug zu Lande und kein Anhän-
ger mehr auf den Versicherungsnehmer, sei-
nen mitversicherten Lebenspartner oder die
mit versicherten Kinder zugelassen oder auf
deren Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen, kann der Versiche-
rungsnehmer verlangen, dass der Versiche-
rungsschutz in einen solchen nach § 25
umgewandelt wird. Eine solche Um wand -
lung tritt automatisch ein, wenn die 
gleichen Voraussetzungen vorliegen und der
Versicherungsnehmer, dessen mitversicher-
ter Lebenspartner und die mit versicherten
Kinder zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr
haben. Werden die für die Umwandlung des
Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsa-
chen dem Versicherer später als zwei Mona-
te nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die
Umwandlung des Versicherungsschutzes
erst ab Eingang der Anzeige.

(9) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechts-
schutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaub-
nis haben, zum Führen des Fahrzeugs
berechtigt sein und das Fahrzeug muss
zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei Verstoß
gegen diese Obliegenheit besteht Rechts-
schutz nur für diejenigen Personen, die von
diesem Verstoß ohne Verschulden oder
leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei
grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes
gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens der versicherten
Person entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen. Weist die versicherte Person nach, dass
ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch beste-
hen, wenn die versicherte Person oder der
Fahrer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang
der dem Versicherer obliegenden Leistung
ursächlich war.

§ 27 Landwirtschafts- und Ver-
kehrs-RS
(1)
a) Versicherungsschutz besteht für den

beruflichen Bereich des Versicherungs-
nehmers als Inhaber des im Versiche-
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rungsschein bezeichneten land- oder
forstwirtschaftlichen Betriebes sowie für
den privaten Bereich und die Ausübung
nicht selbstständiger Tätigkeiten. 

b) Kein Versicherungsschutz besteht für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen im
Zusammenhang mit einer anderen als
unter a) genannten selbstständigen
Tätigkeit. 

c) Als selbstständige Tätigkeit gilt, soweit
es sich nicht um eine Anlageform im
Sinne von § 3 Abs. 2 f) bb) handelt, auch
die Schaffung, Nutzung oder Aufgabe
einer nicht berufsmäßigen, fortdauern-
den Erwerbsquelle, und zwar auch dann,
wenn dies ohne planmäßigen Geschäfts-
betrieb erfolgt oder auch nach §§ 24
oder 28 ARB nicht versicherbar ist.

(2) Mitversichert sind

a) der mitversicherte Lebenspartner (§ 15
Abs. 3) des Versicherungsnehmers;

b) die minderjährigen Kinder;

c) die volljährigen unverheirateten, auch
nicht in einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft lebenden Kinder, jedoch längs -
tens bis zu dem Zeitpunkt, in dem diese
erstmalig eine auf Dauer angelegte
berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür
ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten;

d) alle Personen in ihrer Eigenschaft als
berechtigte Fahrer und berechtigte
Insassen 

– jedes bei Vertragsabschluss und 
während der Vertragsdauer auf den
Versicherungsnehmer, seinen mitversi-
cherten Lebenspartner oder die mit-
versicherten Kinder zugelassenen oder

– auf ihren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehenen oder

– von diesem Personenkreis als Selbst-
fahrervermietfahrzeug zum vorüberge-
henden Gebrauch gemieteten Motor-
fahrzeugs zu Lande sowie Anhängers;

e) Mitinhaber: Die im Versicherungsschein
genannten Mitinhaber, die im Grund-
buch als solche eingetragen und aus-
schließlich im Betrieb des Versicherungs-
nehmers tätig und dort wohnhaft sind,
sowie deren mitversicherte Lebenspart-
ner (§ 15 Abs. 3) und die minderjährigen
Kinder dieser Personen;

f) Altenteiler: Die Altenteiler, die aus-
schließlich im Betrieb des Versicherungs-
nehmers tätig und dort wohnhaft sind
sowie deren mitversicherte Lebenspart-
ner (§ 15 Abs. 3) und die minderjährigen
Kinder dieser Personen;

g) Hoferben: Die im Versicherungsschein
genannten Hoferben, die ausschließlich
im Betrieb des Versicherungsnehmers
tätig und dort wohnhaft sind sowie
deren mitversicherte Lebenspartner 
(§ 15 Abs. 3) und die minderjährigen
Kinder dieser Personen.

In den Fällen der Mitversicherung nach
Abs. 2 e) und g) ist in Ergänzung zu § 3
Abs. 4 a) auch der Versicherungsschutz
des Versicherungsnehmers gegen diese
mitversicherten Personen ausgeschlossen.

i) die im land- oder forstwirtschaftlichen
Betrieb beschäftigten Personen in Aus -
übung ihrer Tätigkeit für den Betrieb. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), 

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz
für land- oder forstwirtschaftlich genutzte
Grundstücke, 

Gebäude und Gebäudeteile (§ 2 c),

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachen-
recht (§ 2 d),

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) aa),

Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f) aa),

Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) aa) bb)
dd),

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
(§ 2 h),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k), 

Opfer-Rechtsschutz (§ 2 l). 

(4) Soweit es sich nicht um Personenkraft-
oder Kombiwagen, Krafträder oder land-
oder forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeu-
ge handelt, besteht kein Rechtsschutz für
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter
und Leasingnehmer von Fahrzeugen.

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des
Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene
Fahr erlaubnis haben, zum Führen des Fahr-
zeugs berechtigt sein und das Fahrzeug
muss zugelassen oder mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen sein. Bei Ver-
stoß gegen diese Obliegenheit besteht
Rechtsschutz nur für diejenigen Personen,
die von diesem Verstoß ohne Verschulden
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hat-
ten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des
Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens der
versicherten Person entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. Weist die versicherte
Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht
grob fahrlässig war, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. Der Versicherungs-
schutz bleibt auch bestehen, wenn die ver-
sicherte Person oder der Fahrer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalls noch für die Feststellung
oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung ursächlich war.

§ 28 Privat-, Berufs- und 
Verkehrs-RS für Selbstständige =
Gewerbe-Kombi-RS
(1) Versicherungsschutz besteht

a) für die im Versicherungsschein bezeich-
nete gewerbliche, freiberufliche oder
sonstige selbstständige Tätigkeit des
Versicherungsnehmers;

b) für den Versicherungsnehmer oder eine 
im Versicherungsschein genannte Person
auch im privaten Bereich und für die Aus -
übung nicht selbstständiger Tätigkeiten.

c) Kein Versicherungsschutz besteht für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen im
Zusammenhang mit einer anderen als

unter a) genannten selbstständigen
Tätigkeit.

d) Als selbstständige Tätigkeit gilt, soweit
es sich nicht um eine Anlageform im
Sinne von § 3 Abs. 2 f) bb) handelt,
auch die Schaffung, Nutzung oder Auf-
gabe einer nicht berufsmäßigen, fort-
dauernden Erwerbsquelle, und zwar
auch dann, wenn dies ohne planmäßi-
gen Geschäftsbetrieb erfolgt oder auch
nach §§ 24 oder 28 ARB nicht versicher-
bar ist.

(2) Mitversichert sind

a) der mitversicherte Lebenspartner (§ 15
Abs. 3) des Versicherungsnehmers;

b) die minderjährigen Kinder;

c) die volljährigen unverheirateten, nicht in
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft
lebenden Kinder, jedoch längstens bis zu
dem Zeitpunkt, in dem diese erstmalig
eine auf Dauer angelegte berufliche
Tätig keit ausüben und hierfür ein leis -
tungsbezogenes Entgelt erhalten;

d) die Eltern gem. § 15 Abs. 4;

e) alle Personen in ihrer Eigenschaft als
berechtigte Fahrer und berechtigte
Insassen 

– jedes bei Vertragsabschluss oder wäh-
rend der Vertragsdauer auf den 
Versicherungsnehmer, die in Abs. 1
genannte Person, deren mitversicherte
Lebenspartner oder deren mitversi-
cherte Kinder zugelassenen oder

– auf ihren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehenen oder

– von diesem Personenkreis als Selbst-
fahrervermietfahrzeug zum vorüberge-
henden Gebrauch gemieteten Motor-
fahrzeugs zu Lande sowie Anhängers;

f) die vom Versicherungsnehmer beschäf-
tigten Personen in Ausübung ihrer
beruflichen Tätigkeit für den Versiche-
rungsnehmer. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz
(§ 2 c) für im Versicherungsschein bezeich-
nete selbst genutzte Grundstücke, Gebäude
oder Gebäudeteile,

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachen-
recht (§ 2 d) für

– den privaten Bereich, 

– die Ausübung nicht selbstständiger
Tätigkeiten,

– personenbezogene Versicherungsver-
tragsstreitigkeiten 

– die gerichtliche Wahrnehmung recht-
licher Interessen aus sonstigen Versiche-
rungsverträgen, die in unmittelbarem
Zusammenhang mit der versicherten
gewerblichen, freiberuflichen oder sons -
tigen selbstständigen Tätigkeit stehen,
wenn es sich um eine Geldforderung
handelt und die ursprüngliche Gesamt-
forderung 20.000 € nicht übersteigt.
Ansonsten besteht auch kein anteiliger
Rechtsschutz, 

– die gerichtliche Wahrnehmung recht-
licher Interessen aus schuldrechtlichen
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Verträgen, die in unmittelbarem
Zusammenhang  mit der Einrichtung und
Ausstattung der Büro-, Praxis- oder
Werkstatträume des Versicherungsneh-
mers stehen (Hilfsgeschäfte), wenn der
ursprünglich vereinbarte  Gesamtwert
20.000 € nicht übersteigt. Ansonsten
besteht auch kein anteiliger Rechts-
schutz,

– und im Zusammenhang mit der Eigen-
schaft als Eigentümer, Halter, Erwerber,
Mieter und Leasingnehmer von Motor-
fahrzeugen zu Lande sowie Anhängern, 

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) aa),

Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f) aa),

Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) aa) bb)
cc),

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
(§ 2 h),

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k),

Opfer-Rechtsschutz (§ 2 l).

(4) Der Wohnungs- und Grundstücks-
Rechtsschutz (§ 2 c) kann vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen werden.

(5) Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) kann für
die Eigenschaft als Arbeitgeber im Rahmen
der selbstständigen Tätigkeit vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen werden.

(6) Es besteht kein Rechtsschutz für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen als
Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und
Leasingnehmer eines Motorfahrzeugs zu
Wasser oder in der Luft. 

(7) Der Fahrer muss bei Eintritt des
Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene
Fahr erlaubnis haben, zum Führen des Fahr-
zeugs berechtigt sein und das Fahrzeug
muss zugelassen oder mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen sein. Bei Ver-
stoß gegen diese Obliegenheit besteht
Rechtsschutz nur für diejenigen Personen,
die von diesem Verstoß ohne Verschulden
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hat-
ten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des
Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens der
versicherten Person entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. Weist die versicherte
Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht
grob fahrlässig war, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen,
wenn die versicherte Person oder der Fahrer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung ursächlich war.

(8) Endet der Versicherungsvertrag durch
Berufsaufgabe oder Tod des Versicherungs-
nehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versi-
cherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle
gewährt, die innerhalb eines Jahres nach
der Beendigung des Versicherungsvertrags
eintreten und im Zusammenhang mit der
im Versicherungsschein genannten Eigen-
schaft des Versicherungsnehmers stehen.

(9) Haben der Versicherungsnehmer und
der mitversicherte Lebenspartner ihre
gewerbliche, freiberufliche oder sonstige
selbstständige Tätigkeit aufgegeben, 
wandelt sich der Versicherungsschutz ab
dem Eintritt dieser Umstände in einen 
Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz
für Nichtselbstständige gem. § 26 um.

§ 29 RS für Eigentümer und Mie-
ter von Wohnungen und Grund-
stücken = Eigentums-, Miet- und
Pacht-RS
(1) Versicherungsschutz besteht für den
Versicherungsnehmer in seiner im Versi-
cherungsschein bezeichneten Eigenschaft
als

a) Eigentümer,

b) Vermieter,

c) Verpächter,

d) Mieter,

e) Pächter,

f) Nutzungsberechtigter von Grundstücken,
Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im
Versicherungsschein bezeichnet sind.
Einer Wohneinheit zuzurechnende Gara-
gen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze
sind eingeschlossen.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz
(§ 2 c),

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e).

§ 30 RS-Plus für §§ 25, 26, 27
Der Versicherungsschutz des Privat- und
Berufs-RS für Nichtselbstständige (§ 25),
des Privat-, Berufs- und Verkehrs-RS für
Nichtselbstständige (§ 26) und des Land-
wirtschafts- und Verkehrs-RS (§ 27) kann
wie folgt erweitert werden (RS-Plus):

(1) Aufhebungsvertrags-Rechtsschutz für
Arbeitnehmer 

Erweiternd zu § 4 Abs. 1 c) umfasst der
Versicherungsschutz auch die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen als Arbeitneh-
mer auf Grund eines schriftlichen Ange-
bots des Arbeitgebers zur Aufhebung des
Arbeitsvertrags (Aufhebungsvereinbarung)
und zwar für Anwaltskosten bis zu einem
Höchstbetrag von 1.000 €.

(2) Erweiterter Beratungs-Rechtsschutz 

In der Leistungsart Beratungs-Rechtsschutz
im Familien-, Lebenspartnerschafts- und
Erbrecht gilt erweiternd zu § 2 k): Hängt
der Rat oder die Auskunft mit einer ande-
ren außergerichtlichen, gebührenpflichti-
gen Tätigkeit des Rechtsanwalts zusammen
und erfolgt diese nicht in einer Schei-
dungs- oder Scheidungsfolgeangelegen-
heit, trägt der Versicherer die gesetzliche
Vergütung bis höchstens 2.500 €.

(3) Erweiterte Anwaltshotline „LVM Jur§Rat“

Der Versicherungsschutz umfasst im priva-
ten Bereich

a) telefonische Erstberatungen 

b) 5 mal im Kalenderjahr eine internetba-
sierte Erstberatung

des Versicherungsnehmers oder einer mit-
versicherten Person in einer eigenen
Rechtsangelegenheit durch einen in
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt
und soweit deutsches Recht anwendbar ist. 

Für Versicherungsverträge gem. § 27 ARB
gelten die o.g. Leistungen auch im Zu -
sammenhang mit der im Antrag genannten
selbstständigen Tätigkeit als Land- oder
Forstwirt.

Ergänzend zu § 4 gilt als Rechtsschutzfall
bereits das auf Grund konkreter Fallumstän-
de erkennbare bzw. glaubhaft zu machende
rechtliche Beratungsbedürfnis des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten
Person. Abweichend zu § 2 gelten keine
Beschränkungen auf Leis tungsarten. Die
Beratungsleistung kann sich abweichend zu
§ 3 auch auf den Bereich der ausgeschlosse-
nen Rechtsangelegenheiten beziehen. Kein
Versicherungsschutz besteht jedoch für die
Beratung anlässlich des Vorwurfs eines Ver-
brechens, einer Straftat gegen die sexuelle
Selbstbestimmung, rassistischer, extremisti-
scher, pornographischer oder sonst sitten-
widriger Angebote, Äußerungen oder Dar-
stellungen. Kein Versicherungsschutz besteht
für die Erstberatung nach Abs. 3 a, wenn die
Beratung nur nach Prüfung von Unterlagen
zur Verfügung gestellt werden kann. 

Abweichend von § 5 Abs. 1 zahlt der Versi-
cherer je Beratungsfall maximal 125 €,
maximiert auf 300 € je Kalenderjahr.

(4) Schadenfreiheitsrabatt 

a) Der Beitrag für die Rechtsschutzversi-
cherung wird ab dem vierten Versiche-
rungsjahr um 10% reduziert, wenn der
Rechtsschutzvertrag in den ersten drei
Versicherungsjahren schadenfrei war.

b) Schadenfrei ist der Rechtsschutzvertrag,
wenn während der ersten drei Versiche-
rungsjahre keine Leistungen erbracht
oder Rückstellungen gebildet worden
sind. 

c) Der Rechtsschutzvertrag gilt auch dann
als schadenfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer einen von der LVM Rechts-
schutz-Service GmbH auf seinen Wunsch
empfohlenen Rechtsanwalt beauftragt
hat oder der Rechtsschutzfall durch eine
telefonische oder internetbasierte Erst-
beratung abschließend erledigt worden
ist.

d) Wird im vierten oder einem darauf 
folgenden Versicherungsjahr eine Kosten-
schutzzusage in einem Rechtsschutzfall
erteilt, entfällt die Beitragsreduzierung
ab dem Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres. Abweichend von § 10 Abs. 6
entsteht dadurch kein Kündigungsrecht.
Nach drei weiteren schadenfreien Jahren
wird der Beitrag für die Rechtsschutzver-
sicherung dann wieder um 10% redu-
ziert. Im Übrigen gelten die Regelungen
unter b) und c).

(5) Erweiterter Berufs-Straf-Rechtsschutz
für Nichtselbstständige 

Erweiternd zu § 2 i), bb) umfasst der Versi-
cherungsschutz den Rechtsschutz für die
Verteidigung wegen des Vorwurfs eines
während der Berufsausübung begangenen
und damit im Zusammenhang stehenden
Vergehens des Versicherungsnehmers bzw.
einer mitversicherten Person in der Eigen-
schaft als Nichtselbstständiger. Wird
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rechtskräftig festgestellt, dass der Versi-
cherungsnehmer bzw. die mitversicherte
Person das Vergehen vorsätzlich begangen
hat, entfällt der Versicherungsschutz 
insoweit rückwirkend. Der Versicherungs-
nehmer bzw. die mitversicherte Person ist
verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu
erstatten, die dieser für die Verteidigung
wegen des Vorwurfs vorsätzlichen Verhal-
tens getragen hat.

(6) Erweiterte Weltdeckung 

Erweiternd zu § 6 Abs. 2 übernimmt der
Versicherer außerhalb des Geltungsbereichs
des § 6 Abs. 1 die Kosten nach § 5 Abs. 1
bis zu einem Höchstbetrag von 100.000 €
bei Rechtsschutzfällen, die dort während
eines längstens einjährigen Aufenthalts ein-
treten. Dabei besteht kein Rechtsschutz für
die Interessenwahrnehmung im Zusammen-
hang mit dem Erwerb oder der Veräußerung
von dinglichen Rechten oder Teilnutzungs-
rechten (Time-Sharing) an Grundstücken,
Gebäuden oder Gebäudeteilen.

(7) Wegfall der Selbstbeteiligung bei
abschließender Erstberatung 

Erweiternd zu § 5 Abs. 3 c) gilt: Der Versi-
cherer übernimmt die im Versicherungs-
schein vereinbarte Selbstbeteiligung, wenn
der Rechtsschutzfall durch eine anwalt -
liche Erstberatung abschließend erledigt
worden ist. 

(8) Wasser- und Luftfahrzeuge 

Erweiternd zu § 25 Abs. 6, § 26 Abs. 6, § 27
Abs. 4 umfasst der Versicherungsschutz
auch die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter
und Leasingnehmer eines aus schließ lich für
private Zwecke selbst genutzten Motor-
fahrzeugs zu Wasser oder in der Luft bis zu
einem Neuwert von 150.000 €.

(9) Zweitwohnungen

Der Versicherungsschutz umfasst Woh-
nungs-und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2
c) für den Versicherungsnehmer und die
mitversicherten Personen in ihrer Eigen-
schaft als Eigentümer, Mieter, Pächter,
Nutzungsberechtigter aller ausschließlich
für private Zwecke selbst genutzten Zweit-
wohnungen (z.B. Ferienwohnung, Studen-
tenwohnung) im Inland. 

(10) Steuer-Rechtsschutz vor deutschen
Finanz- oder Verwaltungsbehörden

Der Versicherungsschutz umfasst den 
Steuer-Rechtsschutz gem. § 2 e bb, wenn
die tatsächliche oder behauptete Voraus-
setzung für die der Angelegenheit zugrun-
de liegende Steuer- oder Abgabenfestset-
zung nicht im Zusammenhang mit einer
gewerblichen, freiberuflichen oder sonsti-
gen selbstständigen Tätigkeit steht.

(11) Sozial-Rechtsschutz vor deutschen
Sozial- und Verwaltungsbehörden

Der Versicherungsschutz umfasst den 
Sozial-Rechtsschutz gem. § 2 f bb, wenn
kein tatsächlicher oder behaupteter
Zusammenhang mit einer gewerblichen,
freiberuflichen oder sonstigen selbstständi-
gen Tätigkeit besteht.  

(12) Verwaltungs-Rechtsschutz vor deut-
schen Verwaltungsbehörden

Der Versicherungsschutz umfasst den Ver-
waltungs-Rechtsschutz gem. § 2 g ee,
wenn kein tatsächlicher oder behaupteter

Zusammenhang mit einer gewerblichen,
freiberuflichen oder sonstigen selbstständi-
gen Tätigkeit besteht.

§ 31 Erweiterter Straf-RS für 
§ 27 
Der Versicherungsschutz des Landwirt-
schafts- und Verkehrs-Rechtsschutzes nach
§ 27 kann wie folgt erweitert werden:

(1) Erweiterter Straf-RS 

Dieser Versicherungsschutz gilt nur für den
betrieblichen Bereich des Versicherungs-
nehmers und der mitversicherten Personen
und umfasst:

a) Honorarvereinbarung
In den Leistungsarten Straf- und Ord-
nungswidrigkeiten-RS (§§ 2 i), j) ARB)
werden ergänzend zu § 5 Abs. 1 a) ARB
bei Eintritt eines Rechtsschutzfalls über-
nommen: 

aa) die angemessene Vergütung eines für
den Versicherten tätigen Rechtsan-
walts. Die Angemessenheit der Ver-
gütung bestimmt sich im Einzelfall
unter Berücksichtigung aller Um -
stände, insbesondere der Bedeutung
der Angelegenheit, des Umfangs der
anwaltlichen Tätigkeit und der
Schwierigkeit der Sache. Der Versi-
cherer prüft die Angemessenheit der
Vergütung. Eine unter Berücksichti-
gung aller Kriterien unangemessen
hohe Vergütung kann auf den ange-
messenen Betrag herabgesetzt wer-
den. Auf die Unangemessenheit einer
Honorarvereinbarung kann sich der
Versicherer nicht berufen, wenn er
dieser vor Unterzeichnung durch den
Versicherten schriftlich zugestimmt
hat oder der Versicherte einen vom
Versicherer schriftlich vorgeschlage-
nen Rechtsanwalt beauftragt hat;

bb) die gesetzlichen Kosten für notwen-
dige Reisen des für den Versicherten
tätigen Rechtsanwalts an den Ort
des zuständigen Gerichts oder der
zuständigen Ermittlungsbehörde.

b) Firmenstellungnahme 
Der Versicherungsschutz umfasst auch
eine notwendige strafrechtliche Vertre-
tung des versicherten Betriebes, wenn
sich ein Ermittlungsverfahren zunächst
gegen namentlich noch nicht benannte
Personen richtet, um die Ausweitung des
Ermittlungsverfahrens auf den Versiche-
rungsnehmer oder mitversicherte Perso-
nen zu vermeiden.

c) Sachverständigengutachten
Versichert sind auch die Kosten der für
die Verteidigung erforderlichen vorge-
richtlichen Gutachten öffentlich bestell-
ter Sachverständiger oder einer rechtsfä-
higen Sachverständigenorganisation bis
zu einem Honorarsatz von höchstens 200
€/Stunde, begrenzt auf 25.000 € für die
Gesamtheit der Gutachten je Verfahren.

d) Vorsatzvergehen
Der Versicherungsschutz umfasst in
Ergänzung zu § 2 i) auch die Verteidi-
gung wegen des Vorwurfs eines nur vor-
sätzlich begehbaren Vergehens. Wird
rechtskräftig festgestellt, dass der Versi-
cherte das Vergehen vorsätzlich began-
gen hat, entfällt der Versicherungsschutz

insoweit rückwirkend. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dem Versi-
cherer die Kosten zu erstatten, die dieser
für die Verteidigung wegen des Vorwurfs
vorsätzlichen Verhaltens getragen hat.

e) Zeugenbeistand 
Der Versicherungsschutz umfasst auch
die Beistandsleistung durch einen
Rechtsanwalt bei der Vernehmung einer
versicherten Person als Zeuge, wenn die
Gefahr einer Selbstbelastung besteht
(Zeugenbeistand). Der Versicherer trägt
in diesem Fall die angemessene Vergü-
tung im Sinne von a).

f) Rechtsschutzfall 
Abweichend von der Regel des § 4 Abs. 1
c) gilt als Zeitpunkt des Rechts schutzfalls
das Datum, unter dem die zuständige
Behörde die Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens während des versicher-
ten Zeitraums gegen den Versicherten
verfügt.

g) Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 
Der Versicherungsschutz umfasst nicht
die Verteidigung gegen den Vorwurf der
Verletzung einer verkehrsrechtlichen
Vorschrift, wenn es ausschließlich um
den Vorwurf geht, als Führer eines
Kraftfahrzeugs eine verkehrsrechtliche
Bestimmung für den Straßenverkehr
verletzt zu haben.

(2) Daten-RS

Der Versicherungsschutz umfasst die
gerichtliche Abwehr von Ansprüchen
Betroffener nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz auf Auskunft, Sperrung oder
Löschung und für die Verteidigung in Ver-
fahren wegen des Vorwurfs einer Straftat
gemäß § 43 Bundesdatenschutzgesetz.
Wird rechtskräftig festgestellt, dass der
Versicherte das Vergehen vorsätzlich
begangen hat, ist er verpflichtet, dem Ver-
sicherer die Kosten zu erstatten, die dieser
für die Verteidigung wegen des Vorwurfs
vorsätzlichen Verhaltens getragen hat.

§ 32 RS-Plus inkl. Erweitertem
Straf-RS für § 28 
Der Versicherungsschutz des Privat-, Berufs-
und Verkehrs-Rechtsschutzes für Selbst-
ständige (§ 28 = Gewerbe-Kombi-Rechts-
schutz) kann wie folgt erweitert werden:

(1) RS-Plus

Der Versicherungsschutz umfasst die Leis-
tungen des § 30 ARB. Die Leistungen des 
§ 30 Abs. 3 ARB gelten auch im Zusammen-
hang mit der im Versicherungsschein
genannten gewerblichen, freiberuflichen
oder sonstigen selbstständigen Tätigkeit.

(2) Erweiterter Straf-RS 

Dieser Versicherungsschutz gilt nur für den
betrieblichen Bereich des Versicherungs-
nehmers und der mitversicherten Personen
und umfasst:

a) Honorarvereinbarung
In den Leistungsarten Straf- und Ord-
nungswidrigkeiten-RS (§§ 2 i), j) ARB)
werden ergänzend zu § 5 Abs. 1 a) ARB
bei Eintritt eines Rechtsschutzfalls über-
nommen:

aa) die angemessene Vergütung eines für
den Versicherten tätigen Rechtsan-



walts. Die Angemessenheit der Ver-
gütung bestimmt sich im Einzelfall
unter Berücksichtigung aller Um -
stände, insbesondere der Bedeutung
der Angelegenheit, des Umfangs der
anwaltlichen Tätigkeit und der
Schwierigkeit der Sache. Der Versi-
cherer prüft die Angemessenheit der
Vergütung. Eine unter Berücksichti-
gung aller Kriterien unangemessen
hohe Vergütung kann auf den ange-
messenen Betrag herabgesetzt wer-
den. Auf die Unangemessenheit einer
Honorarvereinbarung kann sich der
Versicherer nicht berufen, wenn er
dieser vor Unterzeichnung durch den
Versicherten schriftlich zugestimmt
hat oder der Versicherte einen vom
Versicherer schriftlich vorgeschlage-
nen Rechtsanwalt beauftragt hat; 

bb) die gesetzlichen Kosten für notwen-
dige Reisen des für den Versicherten
tätigen Rechtsanwalts an den Ort
des zuständigen Gerichts oder der
zuständigen Ermittlungsbehörde.

b) Firmenstellungnahme 
Der Versicherungsschutz umfasst auch
eine notwendige strafrechtliche Vertre-
tung des versicherten Betriebes, wenn
sich ein Ermittlungsverfahren zunächst
gegen namentlich noch nicht benannte
Personen richtet, um die Ausweitung des
Ermittlungsverfahrens auf den Versiche-
rungsnehmer oder mitversicherte Perso-
nen zu vermeiden.

c) Sachverständigengutachten
Versichert sind auch die Kosten der für
die Verteidigung erforderlichen vorge-
richtlichen Gutachten öffentlich bestellter
Sachverständiger oder einer rechtsfähigen
Sachverständigenorganisation bis zu
einem Honorarsatz von höchstens 200 €/
Stunde, begrenzt auf 25.000 € für die
Gesamtheit der Gutachten je Verfahren.

d) Vorsatzvergehen
Der Versicherungsschutz umfasst in
Ergänzung zu § 2 i) auch die Verteidi-
gung wegen des Vorwurfs eines nur 
vorsätzlich begehbaren Vergehens. Wird
rechtskräftig festgestellt, dass der Versi-
cherte das Vergehen vorsätzlich began-
gen hat, entfällt der Versicherungsschutz
insoweit rückwirkend. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dem Versi-
cherer die Kosten zu erstatten, die dieser
für die Verteidigung wegen des Vorwurfs
vorsätzlichen Verhaltens getragen hat.

e) Zeugenbeistand
Der Versicherungsschutz umfasst auch
die Beistandsleistung durch einen
Rechts anwalt bei der Vernehmung einer
versicherten Person als Zeuge, wenn die
Gefahr einer Selbstbelastung besteht
(Zeugenbeistand). Der Versicherer trägt
in diesem Fall die angemessene Vergü-
tung im Sinne von a).

f) Rechtsschutzfall
Abweichend von der Regel des § 4 Abs. 1
c) gilt als Zeitpunkt des Rechtsschutzfalls
das Datum, unter dem die zuständige
Behörde die Einleitung eines Ermittlungs-
verfahrens während des versicherten Zei-
traums gegen den Versicherten verfügt.

g) Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 
Der Versicherungsschutz umfasst nicht die
Verteidigung gegen den Vorwurf der Ver-

letzung einer verkehrsrechtlichen Vor-
schrift, wenn es ausschließlich um den
Vorwurf geht, als Führer eines Kraftfahr-
zeugs eine verkehrsrechtliche Bestimmung
für den Straßenverkehr verletzt zu haben.

(3) Daten-RS 

Der Versicherungsschutz umfasst die ge -
richtliche Abwehr von Ansprüchen Betrof-
fener nach dem Bundesdatenschutzgesetz
auf Auskunft, Sperrung oder Löschung und
für die Verteidigung in Verfahren wegen
des Vorwurfs einer Straftat gemäß § 43
Bundesdatenschutzgesetz. Wird rechtskräf-
tig festgestellt, dass der Versicherte das
Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist er
verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu
erstatten, die dieser für die Verteidigung
wegen des Vorwurfs vorsätzlichen Verhal-
tens getragen hat.

§ 33 RS-55Plus für §§ 25, 26, 27
Der Versicherungsschutz des Privat- und
Berufs- Rechtsschutzes für Nichtselbst-
ständige (§ 25), des Privat-, Berufs- und
Verkehrs-Rechtsschutzes für Nichtselbst-
ständige (§ 26) und des Landwirtschafts-
und Verkehrs-Rechtsschutzes (§ 27) kann
wie folgt erweitert werden (= RS-55Plus)

(1) RS-Plus

Der Versicherungsschutz umfasst die Leis -
tungen des § 30 (RS-Plus).

(2) RS-55Plus

a) Bedarfsgerechter Arbeits-Rechtsschutz
bei Abwahl des Berufs-Rechtsschutzes
nach §§ 25 Abs. 5, 26 Abs. 5 Der Versi-
cherungsschutz umfasst die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen aus gering-
fügig entlohnter Beschäftigung und auf
den Gebieten der betrieblichen Alters-
versorgung sowie des Beihilferechts. 

b) Vertrags-Rechtsschutz bei Kapitalanlagen

Erweiternd zu § 3 Abs. 2 f), bb) umfasst
der Versicherungsschutz die Interessen-
wahrnehmung, wenn der Gesamtanlagebe-
trag 100.000 € nicht übersteigt. Übersteigt
der Gesamtanlagebetrag diese Summe,
dann besteht auch kein anteiliger Versiche-
rungsschutz. 

c) Beratungs-Rechtsschutz für Betreuungs-
verfügungen, Vorsorgevollmachten
Patientenverfügungen 

aa) Beratungs-Rechtsschutz für Betreu-
ungsverfügungen und Vorsorgevoll-
machten 

Der Versicherungsschutz umfasst 
das erste Beratungsgespräch eines
Rechtsanwalts oder Notars zur
Erstellung oder Änderung einer
Betreuungsverfügung einschließlich
Vorsorgevollmacht. 

Eine Betreuungsverfügung ist eine Verfü-
gung, mit der der Versicherte Vorsorge für
den Fall der Betreuungsanordnung nach
den §§ 1896 ff. BGB trifft. Ergänzend zu 
§ 4 Abs. 1 b) gilt als Rechtsschutzfall bei
der ersten Erstellung der Betreuungsverfü-
gung bzw. Vorsorgevollmacht die Beratung.

bb) Beratungs-Rechtsschutz für Patien-
tenverfügungen 

Der Versicherungsschutz umfasst 
das erste Beratungsgespräch eines

Rechtsanwalts oder Notars zur Erstel-
lung einer Patientenverfügung. Eine
Patientenverfügung regelt, ob bzw. 
in welche lebensverlängernden Maß-
nahmen im Falle schwerster Erkran-
kung eingewilligt wird. Ergänzend zu
§ 4 Abs. 1 c) gilt als Rechtsschutzfall
die Beratung. 

cc) Abweichend von § 5 Abs. 1, 4 zahlt der
Versicherer je Rechtsschutzfall gemäß
aa) oder bb) bis zur Höhe von 250 €,
höchstens jedoch bis zur Höhe von
500 € je Versicherungsjahr für alle
Rechtsschutzfälle gemäß aa) oder bb).

§ 34 RS-Plus für §§ 21, 21a, 22 
Der Versicherungsschutz des Verkehrs-RS
nach § 21 Abs. 1, des Fahrzeug-RS nach § 21
Abs. 3, des Großen Verkehrs-RS nach § 21 a)
und des Verkehrsteilnehmer-RS nach § 22
kann wie folgt erweitert werden:

(1) Schadenfreiheitsrabatt 

a) Der Beitrag für die Rechtsschutzversi-
cherung wird ab dem vierten Versiche-
rungsjahr um 10% reduziert, wenn der
Rechtsschutzvertrag in den ersten drei
Versicherungsjahren schadenfrei war.

b) Schadenfrei ist der Rechtsschutzvertrag,
wenn während der ersten drei Versiche-
rungsjahre keine Leistungen erbracht oder
Rückstellungen gebildet worden sind.

c) Der Rechtsschutzvertrag gilt auch dann
als schadenfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer einen von der LVM Rechts-
schutz-Service GmbH auf seinen Wunsch
empfohlenen Rechtsanwalt beauftragt
hat oder der Rechtsschutzfall durch eine
telefonische oder internetbasierte Erst-
beratung abschließend erledigt worden
ist.

d) Wird im vierten oder einem darauf fol-
genden Versicherungsjahr eine Kosten-
schutzzusage in einem Rechtsschutzfall
erteilt, entfällt die Beitragsreduzierung
ab dem Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres. Abweichend von § 10 Abs.
6 entsteht dadurch kein Kündigungs-
recht. Nach drei weiteren schadenfreien
Jahren wird der Beitrag für die Rechts-
schutzversicherung dann wieder um
10% reduziert. Im Übrigen gelten die
Regelungen unter b) und c).

(2) Erweiterte Anwaltshotline „LVM Jur§Rat“

Der Versicherungsschutz umfasst im priva-
ten Bereich

a) telefonische Erstberatungen 

b) 5 mal im Kalenderjahr eine internetba-
sierte Erstberatung

des Versicherungsnehmers oder einer 
mitversicherten Person in einer eigenen
Rechts angelegenheit durch einen in
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt
und soweit deutsches Recht anwendbar ist. 

Ergänzend zu § 4 gilt als Rechtsschutzfall
bereits das auf Grund konkreter Fallumstän-
de erkennbare bzw. glaubhaft zu machende
rechtliche Beratungsbedürfnis des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten
Person. Abweichend zu § 2 gelten keine
Beschränkungen auf Leis tungsarten. Die
Beratungsleistung kann sich abweichend zu 
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§ 3 auch auf den Bereich der ausgeschlos -
senen Rechtsangelegenheiten beziehen. 
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für
die Beratung anlässlich des Vorwurfs eines
Verbrechens, einer Straftat gegen die
sexuelle Selbstbestimmung, rassistischer,
extremistischer, pornographischer oder sonst
sittenwidriger Angebote, Äußerungen oder
Darstellungen. Kein Versicherungsschutz
besteht für die Erstberatung nach Abs. 3 a,
wenn die Beratung nur nach Prüfung von 

Unterlagen zur Verfügung gestellt werden
kann.

Abweichend von § 5 Abs. 1 zahlt der Versi-
cherer je Beratungsfall maximal 125 €.

(3) Wegfall der Selbstbeteiligung bei
abschließender Erstberatung 

Erweiternd zu § 5 Abs. 3 c) gilt: Der
 Versicherer übernimmt die im Versicherungs-
schein vereinbarte Selbstbeteiligung, wenn
der Rechtsschutzfall durch eine anwaltliche

Erstberatung abschließend erledigt worden
ist.

(4) Wasser- und Luftfahrzeuge

Erweiternd zu § 25 Abs. 6, § 26 Abs. 6, § 27
Abs. 4 umfasst der Versicherungsschutz
auch die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter
und Leasingnehmer eines ausschließlich für
private Zwecke selbst genutzten Motor-
fahrzeugs zu Wasser oder in der Luft bis zu
einem Neuwert von 150.000 €.
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(1) Sonderbedingungen für den Firmen-
Vertrags-Rechtsschutz

a) Versicherungsschutz besteht für die
gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher
Interessen aus schuldrechtlichen Verträ-
gen im unmittelbaren Zusammenhang
mit der im Antrag/Versicherungsschein
bezeichneten Tätigkeit. Die außerge-
richtliche Interessenwahrnehmung sowie
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
aus Versicherungsverträgen sind nicht
Gegenstand des Versicherungsumfangs.
Im Übrigen gelten die Allgemeinen
Bedingungen für Rechtsschutzversiche-
rung (ARB 2011).

b) Der Firmen-Vertrags-Rechtsschutz setzt
das Bestehen des Gewerbe-Kombi-
Rechtsschutzes nach § 28 ARB voraus.
Mit Beendigung des Gewerbe-Kombi-
Rechtsschutzvertrages erlischt auch der
Firmen-Vertrags-Rechtsschutz. 

c) Versicherungsschutz besteht im Gel-
tungsbereich nach § 6 Abs. 1 ARB. §§ 6
Abs. 2 und 3 ARB finden keine Anwen-
dung.

d) Die Versicherungssumme gemäß § 5 Abs.
4 ARB beträgt 100.000 € je Rechts-
schutzfall, maximiert auf 100.000 € für
alle in einem Kalenderjahr eingetretenen
Rechtsschutzfälle. 

e) Die Wartezeitregelung von drei Monaten
nach Versicherungsbeginn gemäß § 4
Abs. 1 c) ARB gilt entsprechend.

f) Die Beitragsberechnung erfolgt nach
dem Jahresbruttoumsatz des Versiche-
rungsnehmers. Zur jährlichen Hauptfäl-
ligkeit meldet der Versicherungsnehmer
den Jahresumsatz des vergangenen
Kalenderjahres. Steigt oder sinkt der
Umsatzbetrag bezogen auf das letzte
Kalenderjahr vor der Hauptfälligkeit um
mehr als 10%, erfolgt eine Neuberech-
nung des Beitrags, der sich dadurch ggf.
vermindert oder erhöht.

(2) Sonderbedingungen für den Anstel-
lungs-Vertrags-Rechtsschutz 

a) Versicherungsschutz besteht abweichend
von § 3 Abs. 2 c) ARB für die außer
gerichtliche und gerichtliche Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen der ver-
sicherten Person aus dem Anstellungs-
vertrag als gesetzlicher Vertreter des im
Antrag genannten Unternehmens.

b) Die Versicherungssumme gemäß § 5 Abs.
4 beträgt 300.000 € je Rechtsschutzfall. 

c) Die Beitragsberechnung erfolgt nach
den gesamten Jahresbruttobezügen des
Versicherungsnehmers. Bei einer Über-
oder Unterschreitung dieser Summe um
mehr als 10% erfolgt eine Neuberech-
nung des Beitrags zur jeweils nächsten
Hauptfälligkeit. Im Übrigen gilt § 11
ARB.

d) Die Wartezeitregelung von drei Monaten
nach Versicherungsbeginn gemäß § 4
Abs. 1 c) ARB gilt entsprechend.

II. Sonderbedingungen
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Von den Versicherungsleistungen
unabhängige, kostenfreie Zusatz-
leistungen:

Inkasso-Service für Gewerbetreibende
und Vermieter:

(1) Die LVM Rechtsschutzversicherungs-AG
vermittelt ihren gewerblichen Kunden mit
Rechtsschutzverträgen nach § 28 ARB und
den als Vermieter versicherten Kunden
nach § 29 ARB, die auf der Grundlage der
Allgemeinen Bedingungen für die Rechts-
schutzversicherung 2011 (ARB 2011)
geführt werden, derzeit die Möglichkeit
der Kooperation mit einem Inkassounter-
nehmen zur außergerichtlichen Einziehung
ausschließlich nicht titulierter Geldforde-
rungen. Ein Vertragsverhältnis (Inkassoauf-
trag) wird ausschließlich zwischen dem
Versicherungsnehmer und dem Inkassoun-
ternehmen geschlossen.

(2) Die Zusatzleistung „Vermittlung des
Inkasso-Service" wird so lange erbracht,
wie der Rechtsschutzvertrag besteht und
diese Zusatzleis tung aufrecht erhalten wird.
Die LVM Rechtsschutzversicherungs-AG ist
berechtigt, diese Zusatzleistung einzustel-
len oder zu verändern sowie Servicepartner
zu wechseln oder zu ergänzen, ohne dass
hierdurch ein gesondertes Kündigungsrecht
für den Rechtsschutzvertrag entsteht. Für
die Erbringung der Zusatzleistungen und
deren Inhalt ist der jeweilige Servicepart-
ner verantwortlich. Die LVM Rechtsschutz-
versicherungs-AG haftet nicht für Nicht-
oder Schlechterfüllung durch den Service-
partner. 

Telefonische Firmen-Vertrags-Mediation

(1) Die LVM Rechtsschutzversicherungs-AG
vermittelt ihren gewerblichen Kunden mit
Rechtsschutzverträgen nach § 28 ARB, die
auf der Grundlage der Allgemeinen Bedin-
gungen für die Rechtsschutzversicherung
2011 (ARB 2011) geführt werden, derzeit
zwei telefonische Konfliktlösungsunter-
stützungen im Kalenderjahr für ver trag -
liche Streitigkeiten aus privatrechtlichen
Schuldverhältnissen im Zusammenhang
mit der im Versicherungsschein genannten
gewerblichen, freiberuflichen oder sonsti-
gen selbstständigen Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers. Der Versicherer trägt den
auf den Versicherungsnehmer entfallenden
Anteil an Kosten des vom Versicherer ver-
mittelten Mediators, begrenzt auf 1.000 €
für alle in einem Kalenderjahr anfallenden
Konfliktlösungsunterstützungen.

(2) Die Zusatzleistung „Vermittlung der
Firmen-Vertrags-Mediation“ wird so lange
erbracht, wie der Rechtsschutzvertrag
besteht und diese Zusatzleistung aufrecht -
erhalten wird. Die LVM Rechtsschutzversi-
cherungs-AG ist berechtigt, die Zusatzleis-
tung einzustellen oder zu verändern sowie
Servicepartner zu wechseln oder zu ergän-
zen, ohne dass hierdurch ein gesondertes
Kündigungsrecht für den Rechtsschutzver-
trag entsteht. Für die Erbringung der
Zusatzleistungen und deren Inhalt ist der
jeweilige Servicepartner verantwortlich.
Die LVM Rechtsschutzversicherungs-AG
haftet nicht für Nicht- oder Schlechterfül-
lung durch den Servicepartner. 

Bonitätsprüfung für Gewerbetreibende
und Vermieter:
(1) Die LVM Rechtsschutzversicherungs-AG
vermittelt ihren gewerblichen Kunden mit
Rechtsschutzverträgen nach § 28 ARB und
den als Vermieter versicherten Kunden
nach § 29 ARB, die auf der Grundlage der
Allgemeinen Bedingungen für die Rechts-
schutzversicherung 2011 (ARB 2011)
geführt werden, derzeit bis zu fünfmal im
Kalenderjahr die Möglichkeit der Koopera-
tion mit einem Servicepartner zur Ein -
holung von Bonitätsauskünften über Per-
sonen, mit denen sie im Rahmen ihrer
gewerblichen, freiberuflichen oder sonsti-
gen selbstständigen Tätigkeit die Annahme
eines Auftrags erwägen (Rechtsschutzver-
träge nach § 28 ARB) bzw. mit denen sie
als Vermieter einen Mietvertrag schießen
wollen (Verträge nach § 29 ARB). Ein Ver-
tragsverhältnis (Bonitätsauskunftsservice)
wird ausschließlich zwischen dem Versiche-
rungsnehmer und dem Servicepartner
geschlossen.

(2) Die Zusatzleistung „Vermittlung der
Bonitätsprüfung“ wird so lange erbracht,
wie der Rechtsschutzvertrag besteht und
diese Zusatzleis tung aufrechterhalten wird.
Die LVM Rechtsschutzversicherungs-AG ist
berechtigt, die Zusatzleistung einzustellen
oder zu verändern sowie Servicepartner zu
wechseln oder zu ergänzen, ohne dass
hierdurch ein gesondertes Kündigungsrecht
für den Rechtsschutzvertrag entsteht. Für
die Erbringung der Zusatzleistungen und
deren Inhalt ist der jeweilige Servicepart-
ner verantwortlich. Die LVM Rechtsschutz-
versicherungs-AG haftet nicht für Nicht-
oder Schlechterfüllung durch den Service-
partner. 

Kostenfreie Zusatzleistungen Inkasso-Service,
Telefonische Firmen-Vertrags-Mediation und
Bonitätsprüfung
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Versicherungen können heute ihre Aufga-
ben nur noch mit Hilfe der elektronischen
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so
lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt,
schnell und wirtschaftlich ab wickeln; 
auch bietet die EDV einen besseren Schutz
der Versichertengemeinschaft vor miss-
bräuchlichen Handlungen als die bisheri-
gen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung
der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer
Person wird durch das Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig,
wenn das BDSG oder eine andere Rechts-
vorschrift sie erlaubt oder wenn der Be -
troffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt
die Datenverarbeitung und -nutzung stets,
wenn dies im Rahmen der Zweckbestim-
mung eines Vertragsverhältnisses oder 
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses
geschieht oder soweit es zur Wahrung
berechtigter Interessen der speichernden
Stellen erforderlich ist und kein Grund zu
der Annahme besteht, dass das schutzwür-
dige Interesse des Betroffenen an dem
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
überwiegt. 

Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzu-
nehmenden Interessenabwägung und im
Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage
für die Datenverarbeitung ist in Ihren Ver-
sicherungsantrag eine Einwilligungserklä-
rung nach dem BDSG aufgenommen wor-
den. Diese gilt über die Beendigung des
Versicherungsvertrags hinaus, endet jedoch
– außer in der Lebens- und Unfallversiche-
rung – schon mit Ablehnung des Antrags
oder durch Ihren jederzeit möglichen
Widerruf, der allerdings den Grundsätzen
von Treu und Glauben unterliegt. Wird die
Einwilligungserklärung bei Antragstellung
ganz oder teilweise gestrichen, kommt es
unter Umständen nicht zu einem Vertrags-
abschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw.
teilweise gestrichener Einwilligungserklä-
rung kann eine Datenverarbeitung und -
nutzung in dem begrenzten gesetzlich
zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemer-
kung beschrieben, erfolgen. 

Schweigepflichtentbindungs -
erklärung 
Auch die Übermittlung von Daten, die, wie
z.B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis
unterliegen, setzt eine spezielle Erlaubnis
des Betroffenen (Schweigepflichtentbin-
dung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und
Unfallversicherung (Personenversicherung)
ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungsklausel enthalten. 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige
wesentliche Beispiele für die Datenverar-
beitung und -nutzung nennen. 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Ver -
sicherer
Wir speichern Daten, die für den Versiche-
rungsvertrag notwendig sind. Das sind
zunächst Ihre Angaben im Antrag
(Antrags daten). Weiter werden zum Vertrag
versicherungstechnische Daten wie Kun-
dennummer (Partnernummer), Versiche-
rungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag,
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls
die Angaben eines Dritten, z.B. eines Ver-
mittlers, eines Sachverständigen oder eines
Arztes, geführt (Vertragsdaten). Bei einem
Versicherungsfall speichern wir Ihre Anga-
ben zum Schaden und gegebenenfalls auch
Angaben von Dritten, wie z.B. den vom
Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähig-
keit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerk-
statt über einen Kfz-Totalschaden oder
beim Ablauf einer Lebensversicherung den
Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückver -
sicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer
wird ein Versicherer stets auf einen Aus-
gleich der von ihm übernommenen Risiken
achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen
einen Teil der Risiken an Rückversicherer
im In- und Ausland ab. Diese Rückversiche-
rer benötigen ebenfalls entsprechende 
versicherungstechnische Angaben von uns
wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos und
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch
Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer
bei der Risiko- und Schadenbeurteilung
mitwirken, werden ihnen auch die dafür
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung
gestellt. 

In einigen Fällen bedienen sich die Rück-
versicherer weiterer Rückversicherer, denen
sie ebenfalls entsprechende Daten überge-
ben.

3. Datenübermittlung an andere Ver -
sicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat
der Versicherte bei Antragstellung, jeder
Vertragsänderung und im Schadenfall dem
Versicherer alle für die Einschätzung des
Wagnisses und die Schadenabwicklung
wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu
gehören z.B. frühere Krankheiten und 
Versicherungsfälle oder Mitteilungen über
gleichartige andere Versicherungen (bean-
tragte, bestehende, abgelehnte oder
gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch
zu verhindern, eventuelle Widersprüche in
den Angaben des Versicherten aufzuklären
oder um Lücken bei den Feststellungen
zum entstandenen Schaden zu schließen,
kann es erforderlich sein, andere Versiche-
rer um Auskunft zu bitten oder entspre-
chende Auskünfte auf Anfragen zu ertei-
len. 

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen
(Doppelversicherungen, gesetzlicher Forde-
rungsübergang sowie bei Teilungsabkom-
men) eines Austausches von personenbezo-

genen Daten unter den Versicherern. Dabei
werden Daten des Betroffenen weitergege-
ben wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzei-
chen, Art des Versicherungsschutzes und
des Risikos oder Angaben zum Schaden
wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme der Fachver-
bände
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Scha-
dens kann es notwendig sein, zur Risiko-
beurteilung, zur weiteren Aufklärung des
Sachverhalts oder zur Verhinderung von
Versicherungsmissbrauch Anfragen an den
zuständigen Fachverband bzw. an andere
Versicherer zu richten oder auch entspre-
chende Anfragen anderer Versicherer zu
beantworten. 

Dazu bestehen beim GDV (Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirtschaft
e.V.) und beim PKV-Verband (Verband der
privaten Krankenversicherung e.V.) zentrale
Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese
Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt
lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweili-
gen System verfolgt werden dürfen, also
nur soweit bestimmte Voraussetzungen
erfüllt sind. 

Beispiele:
Allgemeine Haftpflichtversicherer 
Registrierung von auffälligen Schadenfäl-
len sowie von Personen, bei denen der 
Verdacht des Versicherungsmissbrauchs
besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung
und -verhütung. 

Kfz-Versicherer
Registrierung von auffälligen Schadenfäl-
len, Kfz-Diebstählen sowie von Personen,
bei denen der Verdacht des Versicherungs-
missbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung
und -verhütung.

Krankenversicherer
Meldung von Leistungsfällen, wenn Ver-
dacht auf Versicherungsmissbrauch besteht.

Zweck: Bekämpfung von Betrug und Auf-
deckung falscher Angaben bei Antragstel-
lung und Leistungsfällen.

Lebensversicherer
Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ableh-
nung eines Risikos bzw. Annahme mit Bei-
tragszuschlag

– aus versicherungsmedizinischen Gründen,

– auf Grund der Auskünfte anderer Versi-
cherer,

– wegen verweigerter Nachuntersuchung;

Aufhebung des Vertrags durch Rücktritt
oder Anfechtung seitens des Versicherers; 

Ablehnung des Vertrags seitens des Versi-
cherungsnehmers wegen geforderter Bei-
tragszuschläge.

Zweck: Risikoprüfung. 

Merkblatt zur Datenverarbeitung
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Rechtsschutzversicherer

Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen
zum normalen Vertragsablauf durch den
Versicherer nach mindestens zwei Versiche-
rungsfällen innerhalb von 12 Monaten. 

Kündigungen zum normalen Vertragsab-
lauf durch den Versicherer nach mindes-
tens drei Versicherungsfällen innerhalb von
36 Monaten. 

Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen
zum normalen Vertragsablauf bei konkret
begründetem Verdacht einer betrügeri-
schen Inanspruchnahme der Versicherung. 

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vor-
versicherungen bei der Antragstellung. 

Sachversicherer

Aufnahme von Schäden und Personen,
wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn
auf Grund des Verdachts des Versiche-
rungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt
wird und bestimmte Schadensummen
erreicht sind. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung,
Verhinderung weiteren Missbrauchs. 

Transportversicherer

Aufnahme von auffälligen Schadenfällen,
insbesondere in der Reisegepäckversiche-
rung (Verdacht des Versicherungsmiss-
brauchs). 

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinde-
rung von Versicherungsmissbrauch. 

Unfallversicherer

Meldung bei 

– erheblicher Verletzung der vorvertrag-
lichen Anzeigepflicht, 

– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher
Obliegenheitsverletzung im Schadenfall,
wegen Vortäuschung eines Unfalls oder
von Unfallfolgen, 

– außerordentlicher Kündigung durch den
Versicherer nach Leistungserbringung
oder Klageerhebung auf Leistung. 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von
Versicherungsmissbrauch.

5. Datenverarbeitung in und außerhalb
der Unternehmensgruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z.B.
Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und
andere Finanzdienstleistungen, z.B. Kredite,
Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien,
werden durch rechtlich selbstständige
Unternehmen betrieben. Um den Kunden
einen umfassenden Versicherungsschutz
anbieten zu können, arbeiten die Unter-
nehmen häufig in Unternehmensgruppen
zusammen. 

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne
Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder
die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre
Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn
Sie Verträge mit verschiedenen Unterneh-
men der Gruppe abschließen; und auch
Ihre Versicherungsnummer, die Art der 
Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Konto-

nummer und Bankleitzahl, das heißt Ihre
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis -
tungsdaten, werden in einer zentralen
Datensammlung geführt. 

Dabei sind die so genannten Partnerdaten
(z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kon-
tonummer, Bankleitzahl, bestehende Ver-
träge) von allen Unternehmen der Gruppe
abfragbar. Auf diese Weise kann eingehen-
de Post immer richtig zugeordnet und bei
telefonischen Anfragen sofort der zustän-
dige Partner genannt werden. Auch Geld-
eingänge können so in Zweifelsfällen ohne
Rückfragen korrekt verbucht werden. 

Die übrigen allgemeinen Antrags- und
Leis tungsdaten sind dagegen nur von den
Versicherungsunternehmen der Gruppe
abfragbar. 

Obwohl all diese Daten nur zur Beratung
und Betreuung des jeweiligen Kunden
durch die einzelnen Unternehmen verwen-
det werden, spricht das Gesetz auch hier
von „Datenübermittlung“, bei der die Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes
zu beachten sind. Branchenspezifische
Daten – wie z.B. Gesundheits- oder Boni-
tätsdaten – bleiben dagegen unter aus-
schließlicher Verfügung der jeweiligen
Unternehmen. 

Unserer Unternehmensgruppe gehören
zurzeit folgende Unternehmen an:

– LVM Landwirtschaftlicher Versicherungs-
verein Münster a.G.

– LVM Rechtsschutzversicherungs-AG

– LVM Lebensversicherungs-AG

– LVM Krankenversicherungs-AG

– LVM Pensionsfonds-AG

– FSM Fonds-Service Münster GmbH

– LVM Rechtsschutz-Service GmbH

– LVM Vermittlungs-GmbH

– Augsburger Aktienbank AG. 

Daneben arbeiten unsere Versicherungs-
unternehmen und Vermittler zur umfas-
senden Beratung und Betreuung ihrer Kun-
den in weiteren Finanzdienstleistungen
(z.B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanla-
gen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten,
Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immo-
biliengesellschaften außerhalb der Gruppe
zusammen. Zurzeit kooperieren wir mit:

– Aachener Bausparkasse AG

– Federated International Management
Limited (Irland) 

– Hermes Kreditversicherungs-AG. 

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der
Vermittlung der jeweiligen Produkte und
der weiteren Betreuung der so gewonne-
nen Kunden. So vermitteln z.B. die ge -
nannten Kreditinstitute im Rahmen einer
Kundenberatung/-betreuung Versicherun-
gen als Ergänzung zu den eigenen Finanz-
dienstleistungsprodukten. Für die Daten-
verarbeitung der vermittelnden Stelle
gelten die folgenden Ausführungen unter
Punkt 6. 

6. Betreuung durch Versicherungsver-
mittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten
sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleis -
tungsangebots unserer Unternehmens-
gruppe bzw. unseres Kooperationspartners
werden Sie durch einen unserer Vermittler
betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch
in sonstigen Finanzdienstleistungen berät.
Vermittler in diesem Sinne sind neben Ein-
zelpersonen auch Vermittlungsgesellschaf-
ten sowie im Rahmen der Zusammenarbeit
bei Finanzdienstleistungen auch Kreditins -
titute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und
Immobiliengesellschaften und andere. 

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfül-
len zu können, erhält der Vermittler zu
diesen Zwecken von uns die für die
Betreuung und Beratung notwendigen
Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und
Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer,
Beiträge, Art des Versicherungsschutzes
und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle
und Höhe von Versicherungsleistungen
sowie von unseren Partnerunternehmen
Angaben über andere finanzielle Dienst -
leis tungen, z.B. Abschluss und Stand Ihres
Bausparvertrags. Ausschließlich zum Zweck
von Vertragsanpassungen in der Personen-
versicherung können an den zuständigen
Vermittler auch Gesundheitsdaten über-
mittelt werden. 

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen
selbst diese personenbezogenen Daten im
Rahmen der genannten Beratung und
Betreuung des Kunden. Auch werden Sie
von uns über Änderungen der kundenrele-
vanten Daten informiert. Jeder Vermittler
ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet,
die Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes und ihn treffende besonde-
re Verschwiegenheitspflichten (z.B. Berufs-
geheimnis und Datengeheimnis) zu
beachten. 

Der für Ihre Betreuung zuständige Vermitt-
ler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine
Tätigkeit für unser Unternehmen (z.B.
durch Kündigung des Vermittlervertrages
oder bei Pensionierung) oder regeln wir
Ihre Betreuung aus anderen Gründen neu,
werden Sie darüber informiert. 

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen
über Ihre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem
Bundesdatenschutzgesetz neben dem ein-
gangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht
auf Auskunft sowie unter bestimmten Vor-
aussetzungen ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung Ihrer in einer
Datei gespeicherten Daten. 

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und
Erläuterungen wenden Sie sich bitte an
den betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichti-
gung, Sperrung oder Löschung wegen der
beim Rückversicherer gespeicherten Daten
stets an Ihren Versicherer. 





Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2011), 
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Bedarfsgerechte Vorsorge
braucht fachkundige Beratung.
Im LVM Servicebüro in Ihrer
Nähe erhalten Sie beides.

LVM Landwirtschaftlicher
Versicherungsverein Münster a.G.
Kolde-Ring 21, 48126 Münster
www.lvm.de
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